
1. - 76. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 1. Dezember 1960 

(1 - 39 Gesetzestext) 
(ab 40 Begründung) 

112/A Antrag 

der Abgeordneten 0 1 a h, R eie h 

H i 1 1 e gei s t v 0 11m a n n 

S ehe i ben r e i f und Genossen, 

U h 1 i r, Dr. Hof e n e der , 

Wilhelmine M 0 i k , 

betreffend Abänderung und Ergänzung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

(8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Die gefertigten Abge0rdneten zum Nationalrat stellen den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle besch1iessen~ 

Bundesgesetz vom •..•.•.•••. A •••••••••• ,mit dem das Allgemeine Sozialver

sicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (A. Novelle zum Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz). 

Der Na tionalra t hat be,schlossen: ' 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 189/1955, in der 

Passung der Bundesgesetze BGBL Nr. 266/1956, BGBL Nr. 171/1957,BGBL 

Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, BGBL Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, 

BGB1. Nr. 290/1959, BGB1. Nr. 87/1960 und BGB1, Nr. 168/1960 wird abgeändert 

und ergänzt wie folgt: 

Artikel I. 

1. Im § 44 Abs. 6 ist der Betrag von 16 S durch den Betrag von 20 S zu ersetzen. 

2. Im § 45 Abs. 1 erster Satz ist in lit. b der Betrag von 120 S durch den 

Betrag von 160 S zu ersetzen. 
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3. Im § 46 Abs.4 zweiter Satz ist der Betrag von 120 S durch den 

Betrag von 160 S zu ersetzen. 

4. a) § 51 Abs.1 Zj5 hat zu .lauten: 

"5. in der Pensionsversicherung, und 

zwar 

a) in der Pensionsversicherung der 

Arbeiter 

bei der Pensionsversicherungs

anstalt der Arb8iter und bei der 

Versicherungsanstalt der öster-

reichischen Eisenbahnen •••••••• 

bei der Land- und Forstwirt

schaftlichen Sozialversicherungs 

anstalt 

b) in der Pensionsversicherung der 

Angestellten •••••••••• ~ ••••••• 

c) in der knappschartlichen Pen

sionsversicherung 

flir Arbeiter ••• ~ •••••••••••••• 

flir Angestell te ••••••••••••••• 

der allgemeinen Beitragsgrundlage." 

b) § 51 Abs.3 Z.3 hat zu lauten: 

"3. in der Pensionsversichorung, . 

und Zi.rar 

a) in der Pensionsversichaiung der 

Arbeiter 

bei der Pensionsversicherungsan

stalt der Arbeitor und bei dor 

ab dom Beginn der 
Beitragsperiode 

Jänner 
1961 
v.H. 

13 

14 

12 

18'5 

19'5 

Jänner 
1962 
v.H. 

14 

15 

13 

19'5 

20'5 

ab de~ Beginn der 
Beitragsperiode 

Jännef Jänner 
1961 1962 
v.H. v.H. 
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Versicherungsanstalt der öster-

reichischen Eisenbahnen au~ den 

Versicherten und dessen Dienst-

gebeT je ..•..•.••••..•.......• 

bei der Land- und Forstwirtschaft-

lichen Sozialversicherungsanstalt 

auf den Versicherten •••••••• r. 

auf den Dienstgeber ••••••••••• , 

b) in der Pensionsversicherun·g der 

Angestellten 

auf den Versicherten und dossen 

Dienstgeber je •••••••••••••••• 

c) in der knappschaftlichenPen

sionsversicherung für Arbeiter 

auf den Versicherten •••••••••• 

au~ dessen Dicnstgebor 

für Angestell te 

auf den Versicherten 

........ 

auf dessen Dienstgeber •••••••• 

eIer allgemeinen Bei tragsgrundlage • It 

ab dcm Boginn ·der 
Be i-trags periode 

Jänner Jänner 
1961 1962 
v.ti. v.H. 

6'5 

6'5 

7'5 

7 

7 
8 

6 6 r 5 : 
i 
i 

6'5 7 
12 12' 5 ! 

7 7'5) 
12'5 13 

5. Im § 54 Abs.1 erster Satz hat der zweite Halbsatz'zu lauten: 

Ithiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig '-'lerdenClen Sonder

zahlungen bis zum dreißigfachen Betrag der für .die, betreffende 

Versicherung in Betracht kommenden Höchstbeitragsgrundlage 

(§ 45 Abs.1) unter Bedachtnahme auf § 45 Abs.2 zu berücksich-

tigen. !I 

6. § 70 Abs.4 erster Satz hat zu lauten: 

ItSoweit in einem Kalenderjahr nach § 54 Beiträge von Sonder

zahlungen entrichtet wurden, die zwei lYlonatsbezüge (acht 1iJo

chenbezüge) oder den dreißigfachen Betrag der in dem betreffen-
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den Jahr in Geltung gestandenen beziehungsweise stehenden 

Höchstbeitr~gsgrundlage (§ 45 Abs.1) überschritten haben 

beziehungsweise überschreiten, sind die Abs.1 bis 3 ent

sprechend anzuwenden." 

7. Im § 72 Abs.6 zweiier Satz ist der Betrag von 16 S durch 

den Betrag von 20 S und der Betrag von 120 S durch den Be

trag von 160 S zu ersetzen. 

8. Im § 73 Abs. 5 ist der Ausdruck "6 SIt durch den Aus,druck 

"6.80 S" zu ersetzen. 

9. Im § 74 Abs.2 erster Satz ist der Betrag von 16 S durch den 

Betrag von 20 S und der Betrag von 120 S durch den Betrag 

von 160 S zu ersetzen. 

10. a) Im § 76 Abs.1 Z.3 ist der Bet~ag von 16 S durch den Be

trag von 20 S zu ersetzen. 

b) Im § 76 Abs.2 erster Satz ist der Beirag von 7 S durch 

den Betrag von 10 S zu ersetzen. 

11. § 80 hat zu lauten~ 

lIBeitrag des Bundes. 

§ 80.(1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter leistet 

der Bund für das Jahr 1961 einen Beitrag von 1,679,7 Millio-
,p 

nen Schilling. Hievon entfallen auf die 

a) Pensionsversicherungsanstalt der 
Ar bei te r .... 0 •••••••• _ •••• 0 •••••• 0 ••••• 

b) Land- und Forstwirtschaftliche 80zial-
versicherungsanstalt ..... " .......... . 

c) Versicherungsanstalt der österrei_ 
chischen Eisenbahnen •••.••.•.••• •••••• 

Millionen 
Schilling, 

1.195,3 

473,9 

10,5 

(2) TIer Beitrag des Bundes ist monatlich im erforder

lichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit einem Zwölf tel zu bevor

schussen,." 

12. TIie §§ 91 bis 93 werden aufgehoben. 

13. § 94 hat zu lauten: 
~ 

"Zusammentreffen eines Rentenanspruches aus der Pen-

sionsversicherung mit Entgelt aus unselbständiger Er

werbstätigkeit. 
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§ 94.(1) Gebührt neben einem Rentenanspruch aus der 

Pensionsversicherung mit Ausnahme der Ansprüche auf Knapp

schaftsrente und Knappschaftssoldsovlie ~laisenrente Entgelt 

aus einer gleichzeitig ausgeübten unselbständigen Erwerbs

tätigkeit, so ruht der Grundbetrag mit dem Betrag, um den 

das im Monat gebührende Entgelt 680 S übersteigt, h5chstens 

jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus Ren~e und Ent

gelt im Monat den Betrag von 1.800 8 übersteigt. 

(2) Hat der Rqntenberechtigte Anspruch auf die Kinder

beihilfe nach dem Bundesgeseti vom 16. Dezember 1949, BGB1. 

Nr •. 31/l950, oder auf die Familienbeihilfe nach cle'm Bundes

gesetz vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, sind vom 

Entgelt für jedes Kind, f~r das Anspruch auf die vorgenann

ten Leistungen besteht? 200.8 im voraus abzusetzen. 

(3) Tritt an die Stelle des Entgeltes Krankengeld aus 

der Krankenversicherung oder \.,rird aus dieser Versicherung 

Krankenhauspflege gewährt, so ruht für die Dauer des Be

zuges des Krankengeldes oder der Gewährung der Krankenhaus

pflege der Rentenanspruch in der bisherigen Höhe weiter. 

(4) Waren die Voraussetzungen für die Anwendutig des 

Abs.1 nicht vlährend eines ganzen Kalend.erjahres gegeben, 

weil der Rentenberechtigte nicht ständig beschäftigt war, 

oder hat der Rentenberedhtigte während eines Kalenderjah

res ein Entgelt bezogen, das in den einzelnen Kalendermo-

na ten nicht gleich hoch VlaT, kann er beim leis tungszuständigen 

Versicherungsträger bis 31. März des folgenden Kalender

jahres beantragen, daß die Bestimmungen des Abs.1 für das 

vorangegangene Kalenderjahr neuerlich angewendet werden, 

wobei als monatlich gebührendes Entgelt ein Zwölf tel des in 

diesem ~alenderjahr insgesamt gebührenden Entgeltes anzun~h

men ist. Eins. solche neuerliche Feststellung kann jederzeit 

auch von Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr

betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monatlichen 

Rentenbetrag, ist der Mehrbetrag dem Rentenberechtigten zu 

erstatten. 
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(5) Bei Anwendung des Abs.1 sind mehrere 'Rentenan-

sprüche zu einer Einheit zusammenzufassen. Der Ruhensbetrag 

ist auf mehrere beteiligte Rentenansprüche nach der Höhe 

der Grundbeträge 2,ufzuteilen." 

14. § 95 hat zu lauten: 

i'Gemeinsame Bestimmungen für die Anwendung der 
§§ 90 und 94. 

§ 95.(1) Bei Anwendung der §§ 90 und 94 sind die Ren~ 

ten mit dem Hilflosenzuschuß und den Zuschlägen, jedoch 

ohne die besonderen Steigerungsbeträge fü~ Höherversiche~ 

rung (§ 248 Ahs.1 und § 251 Abs.3) und die Kinderzuschüsse 

heranzuziehen. 
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(2) Liegen die VC'raussetzungen für die Anwendung der §§ 90 

und 94 vor, so sind zunächst die Bestirmnungen des § 90 anzuwenden. 

Bei der Anwendung des § 94 sind sodann die Rentenansprüche aus der 

Pensionsversicherung jeweils nur immer !nit dem noch nicht ruhenden 

Betrage heranzuziehen." 

15. Im § 9(, Abs.1 hat die Bezeichnung "(1)" zu entfallen. Abs.2 wird 

al?-fgehoben. 

16. § 105 hat zu lauten: 

"Rentensonderzahlungen~ 

§ 105 (1) Personen, die im Monat September eines Kalenderjahres 

eine Rente aus der Unfall- oder Pensionsversicherung bezogen haben, 

wird in diesem Kalenderjahr eine SOl1derzahlung geviährt. 

(2) Personen, die im Monat A!)ril eines Kalenderjahres eine

Rente aus der Pensionsversicherung bezogen haben, wird in diesem Ka

,lenderjahr e irre weitere Sonderzahlung gewährt. 

(3) Wird die Rente einer anderen Person oder Stelle als dem 

ehemals versicherten Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 

auf Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, so werden die Sonder

zahlungen nur geleistet, weml sie dem Berechtigten ungeschmälert 

zukommen. 

(4) Die Rentensonderzahlung ist in der Höhe der für den Monat 

April beziehungsweise September ausgezahlten Rente einschließlich 

der Zuschüsse und der Ausgleichszulabe, jedoch ohne die Wnhnungsbei

hilfe zu gewähren. Ruht der Rentenanspruch für den Monat April 

beziehungsweise September ga..YJ.z oder zum Teil wegen des Zusammentref

fens mit einem Anspruch auf Krankengeld, so sind die Sonderzahlungen 

unter Außerachtlassung der Iluhensbestimmung des § 90 zu berechnen. 

(5) Die Sonderzahlungen werden zu im J\fo:vlat Mai beziehungs

weise Oktober laufenden Renten in diesen Monaten: sonst zugleich 

mit der Aufnahme der laufenden Rentenzahlung flüssiggemacht. 

(6) Ein schriftlicr~er Bescheid ist nur im Falle der Ablehnung 

auf Begehren des Rentenberechtigten zu erteilen." 

17. Nach § 105 ist ein § 105a mit folgendem Wortlau"c einzufügen: 
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ttHi Iflosenzuschuß. 

§ 105a. (1) Beziehern einer Rente aus der Pensionsversicherung 

mit Ausnahme der Knappschaftsrente, die derart hilflos sind, daß sie 

ständig der Wartung und Hilfe be1.ürfen,. gebührt zu der Rente ein 

Hilflosenzuschuß. Unter den gleichen Voraussetzungen gebührt den Be

ziehern einer Vollrente aus der Unfallversicherung ein Hilflosenzu

schuß, wenn die Hilflosigkeit durch den Arbeitsunfall oder die Be

rufskrankheit verursacht worden ist.Zu einer Waisenrente aus der 
; 

Pensionsversicherung wird Hilflosenzuschuß fTÜhestensab dem Zeit-

punkt gewährt, in dem die Waise das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher ,einer Rente 

aus der Pensionsversicherung im halben Ausmaß der Rente, jedoch 

mindestens 300 S und höchstens 6öc; S, für. Bezieher einer Vollrente 

aus der Unfallversicherung im Ausmaß der halben Vollrente. Bei der 

Bemessung des Hilflosenzuschusses bleiben Kinderzuschüsse, der 

Leistungszuschlag (§ 284 Abs.h) und die Zusatzrente für Schwerver-

'sehrte (§ 205a) außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß zu einer Rente aus der Pensions

versicherung ruht während der Pflege in einer Krankenanstalt, Heil

anstalt oder Siechenanstalt ab dem Beginn d~r fünften Woche dieser 

,Pflege, wenn ein Träger der Versicherung nach diesem Bundesgesetz 

die Kosten der Pflege trägt oder hiefür einem Fürsorgeträger nach 

den Bestimmungen des Abschnittes 11 des Fünften Teiles Ersatz leistet. 

(4) Treffen mehrere Rentenansprüche aus der Pensionsver :

sicherung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz oder treffen 

Rentenansprüche aus eineT dieser Pensionsversicherungen mit einem 

Rentenanspruch aus der Unfallversicl1erung zusammen" w("lbei in beiden 

in Betracht kommenden Versicherungszweigen die Voraussetzungen für 

den Hilflosenzuschuß (Abs.1) erfülit sein müssen, so ist der Hilf-

10senzuschuß von der Summe dieser_Rentenansprüche unter Bedacht

nahme auf die im Abs.2 genannten Mindest- und Höchstbeträge zu er

mitteln. Ist ~ber die halbe Vollrente aus der Unfallversicherung 

höher als der im Abs. 2 gerlann te Höchstbetrag , gebührt der Hilflosen

zuschuß in der Höhe der halbEm Vollrente • 

(5) In den Fällen des Abs.4 erster. Satz ist.der Hilflosen

zuschuß von dem Versicherungsträger festzustellen und flüssigzumachen, 

dem gegenüber der höhere oder höchste Rentenanspruch besteht. In den 
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Fällen des Abs.4 zweiter Satz ist der Hilflosenzuschuß vom Träger 

der Unfallversicherung festzustellen und flüssigzumachen." 

18. Im § 178 Abs.2 ist der Betrag von 43.200 S durch ,den Betrag von 

57.600 S zu ersetzen. 

19. § 179 Abs.1 hat z~ lauten: 

11(1) In der Unfallversicherung i,.;t Bemessungsgrundlage, so

weit sie nicht nach § 181 zu ermitteln ist, die Summe der allge

meinen Beitragsgrundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt des 

Versicherungsfalles. Dieser Summe sind die im letzten Jahr vor dem 

Eintritt des Yersichernngsfalles angefallenen Sonderzahlungen nach 
, \ 

§ 49 Abs.2 zuzuschlagen, soweit sie weder zwei Monatsbezüge (acht 

Wochenbezüge) noch den dreißrgfache~ Betrag der in dem betreffen

den Jahr in Geltung gestandenen beziehungsweise stehenden Höchst7 
beitragsgrundlage in der Unfallversicherung (§ 45 Abs.1) überstiegen 

haben beziehungsweise übersteigen. Den Sonderzahlungen nach § 49 

Abs.2 sind die Sonderzahlungen nach § 11 Abs.1 zweiter Satz des 

Rentenbemessungsgesetze~, BGBl.Nr.151/1954, gleichzuhalten, soweit 

sie 2.400 S nicht überstiegen haben. Diese Bestimmungen sind auf 

die gemäß § 7 Z.3 lit.b in der Unfallversicherung Teilversicherten 

so anzuwenden, als ob für sie Beiträge zur Unfallversicherung wie 

für Vollversicherte zu entrichten wären." 

20. Nach § 205 ist ein § 205a mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"Zusatzrente für Schwerversehrte. 

§ 205a.(1) Schwerversehrten (§ 205 Abs.4) gebührt eine Zueatz

r€nte in der Höhe von 20 v.H. ihrer Versehrtenrente beziehungsweise 

der Summe ihrer Versehrtenrenten. 

(2) lAuf die Zusatzrente sind die BestiulJIlungen über die Ver- _ 

sehrtenrente'n entsprechend anzuwenden." 

21., § 206 wird aufgehoben. 

22. a) § 222 Abs.1 Z.1 hat zu lauten: 

"1. aus den Versicherungsfällen des Alters 

a) die Altersrente (§§ 253, 270) , 

b) die vorzeitige Altersrente bei Arbeitslosigkeit (§§ 253a , 270) , 

c) die vorzeitige Altersrente bei langer Versicherungsdauer 

(§§ ,253b, 270) ;" 
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b) § 222 Abs.2 Z.1 hat zu lauten: 

"1. aus den Versicherungsfällen des Alters 

a) der Knappschaftssold (§ 275), 

b) die Knappschaftsaltersrente (§ 276), 

c) die vorzeitige Knappschaftsaltersrente bei Arbeitslosig

keit (§ 276a) , 

d) die vorzeitige Knappschaftsaltersrente bei langer Ver

sicherungsdauer (§ 276b);" 

23. § 223 Abs.1 Z.1 hat zu lauten: 

"1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters mit 

der Erreichung des Anfallsalters;" 

24. § 236 Abs.1 Z.2 hat zu lauten: 

112. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, 

und zwar 

a) für die Altersrente (Knappschaftsaltersrente), die vor

zeitige Altersrente (KnapPschaftsaltersrente) bei Arbei,ts

losigkeit und die vorzeitige Altersrente (Knappschaftsal

tersrente) bei langer Versicherungsdauer 180 Monate, 

b) für den Knappschaftssr-ld 300 Monate. 11 

25.§ 238 Abs. 4 wird aufgehoben. 

26. Im § 239 Abs. 2 Einleitungssatz ist der Ausdruck ,,§ 238 Aas. 1 

und 4" durch ~en Ausdruck 11§ 238 Abs.1 11 zu ersetzen. 

27. Dem § 242 ist ein Ab8.3 mit folgendem Wortlaut anzufügeng 

11(3) Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungsgrund

lage heranzuziehen sind, sind aufzuwerten, und zwar 

a) Beitragsgruildlagen nach § 243 Abs. 1 Z. 1, Z. 2 lit.a, 

c uXld e ll..'1d Z. 3 sowie nach libs. 2 mit dem der zei t

lichen Lagerung der Beitragszeiten entsprechenden Faktor 

nach Anlage 5; 

b) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z. 2 lit. b und 

d und Z. 4, soweit es sich um Ersatzzeiten nach 

§ 227 z. 1 und § 228 1-\.bs. 1 Z. 3 handelt. sowie Bei

tragsgrundlagen nach § 244 Abs. 1 letzter Satz und 

Abs. 2 sowie nach § 250 Aos, 3 aus der Zeit vor dem 

1. J än:iler 1 947 mi t dem für de,s Jahr 1951 ge 1 tenden 

Faktor (Anlage 5), aus der Zeit ab 1, Oktober 1950 
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mit dem für das Jahr 1954 geltenden l"aktor 

(Anlage 5); 

c) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs.l Z.4, soweit 

es sich um den Durchschnitt der letzten drei Ver-

sicherungsmonate vor dem Beginn der Ersatzzeiten 

hand~lt, mit dem sich nach lit.a beziehungsweise 

lit.b für den letzten der.drei Versicherungsmonate 

ergebenden Faktor. 11 

~8. § 243 hat zu lauten~ 

71Bei'tragsgrund'lage in ,normalen Fällen. 

§ 243 (1) Beiträgsgrundlage ist 

1. für Beitragszeiten ~ach § 225 Abs.l Z.l und 2 die all

gemeine Beitragsgrundlage nach den §:i 44 bis 48, für Bei

tragszeiten nach § 225 Abs .1 ,Z. 3 die Bei tragsgrundlage nach 

§ 76, für Beitragszeiten nach § 225 Abs.l Z.4 das Entgelt, 

auf das der Dienstnehmer im pensionsversicherungsfreien 

Dienstverhältnis jeweils Anspruch hatte, für Beitragszeiten 

in der Versicherung der unständi,g beschäftigten Arbeiter 

in der Land- und Forstwirtschaft die Beitragsgrundlage 

'nach § 470 Ahs.3; 

2. für vor dem 1.Jär~er 1956 gelegene Beitragszeiten 

a) wenn in den Unterlagen für die Bemessung der 

Steigerungsbeträge nach den vor dem 1.Jänner 1956 

in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften ein Ar

beitsverdienst vorgemerkt ist, dieser Arbeitsver

dienst; 

b) wenn in den Unterlagen für die Bemessung der Stei

gerungsbeträge nach den vor dem 1.Jänner 1956 in 

Geltung gestandenen Rechtsvorschriften eine Bei

trags(Gehalts)klasse vor~emerkt ist, der in der 

Anlage 2 angegebene Betrag; 

c) abweichend von lit.a in der Pensionsversicherung 

der Angestellten für Beitragszeiten vor dem l.Juli 1927 

allgemein bei männlichen Versicherten 8.33 St bei 

weiblic,hen Versicherten 6.66 S für den Kalendertag (250.- S 

beziehungsweiseo200.- S für den Kalendermonat); 

d) Ebenfall s abweichend von 'li t. a in der knappschaft

lichen Pensionsversicherung für Beitragszeiten der 
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Arbeiter vor dem 1. April 1939 der in Anlage 2 

angegebene Betrag, und zwar für Vollhauer der 

Beitragsklasse IX, sonstige Arbeiter unter Tag 

der Beitragsklasse VII, Arbeiter ober Tag der 

Beitragsklasse VI. weibliche 'Versicherte der 

Beitragsklasse IV 7 

e) gleichfalls abweichend von lit. a in der Pensions

versicherung der Arbeiter für Beitragszeiten, für· 

die nach den Besti~~ungen des § 80a SV-ÜG.1953, 

BGBL Nr. 99, ein Mindestbei trag zu leisten war, 

das 10fache des Ivlindestbei trages; 

3. für Ersatzzeiten 

a) nach § 229 Z. 1 ein Betrag in der Höhe des in 

der betreffenden Zeit üblichen Arbeitsverdienstes 

gleichartig Beschäftigter; 

b) nach § 229 Z. 2 der in Z. 2 lit.c angegebene 

Betrag) 

c) nach § 229 Z. 3 der in Z. 2 lit. dangegebene 

Betrag? 

4. für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 2 und nach § 228 Abs. 

Z. 1 und 4 die Beitragsgrundlage, die sich nach Z.2 oder 3 

im Durchschnitt der letzten drei Versicherungsmonate vor 

dem Beginn dieser Ersatzzeit ergibt, und für Ersatzzeiten 

nach § 227 z. 1 und nach § 228 Abs. 1 Z. 3 7 S für den 

Kalendertag (210 S für den Kalendermonat). 

(2) Der Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z. 1 Q~d Z. 2 lit. a 
, \ 

sind die Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 dieses Bundesge-

setzes beziehungsweise nach § 11 Abs. 1 zweiter Satz des Ren

tenbemessungsgesetzes, BGBL Nr. 151/1954. zuzuschlagen, so

weit sie im Kalenderjahr weder einen Monatsbezug (vier 

Wochenbezüge) noch das 30fache der jeweils in Geltung gestan

denen täglichen Höqhstbeitragsgruridlagy überschreiten. Sonder

zahlungen in einem Kalenderjahr, das nicht zur Gänze in die 

Bemessungszei t fällt.sind mit dem el1.tsprechenden Anteil zu 

berücksichtigen. 

(3) Erhöhungen der Beitragsgrundlagen in den letzten 

zwölf Monaten der Bemessungszeit sind nicht zu berücksich

tigen, soweit sie im Durchschnitt 10 v.H. des Durchschnittes 
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der Beitragsgrundlagen in der vorangegangenen Bemessungszeit ' 

überschreiten. Diese Erhöhungen sind jedoch zu berücksichtigen, 

wenn sie auf Grund gesetzlicher Bestimmung, lohngestaltender 

Vorschriften eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers, eines 

Kollektivvertrages oder eines spätestens ,fünf Jahre vor dem 

Stichtage (§ 223 Abs. 2) geschlossenen Dienstvertrages ge-

bühren. 

(4) Die Beitragsgrundlage darf unbeschadet der Bestimmun

gen des Abs. 2 und der in Anlage 2 angegebenen Beträge die 
\ 

jeweils in Geltung gestanden,e Höchstbeitragsgrundlage nicht 

übersteigen." 
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29. § 244 Abs.3 und 4 haben zu lauten: 

"(3) Die allgemeinen Beitragsgrundlagen von Versiche~ 

rungszeiten, die sich zeitlich decken, werden zusammenge

rechnet und bis zu der na.ch der zeitlichen Lage'rung dieser 

Zeiten jeweils in Betracht kommenden H5chstbeitragsgrund

lage berücksichtigt. Alle in ein Kalenderjahr fallenden 

Sonderzahlungen, von denen nach § 54 dieses Bundesgesetzes 

oder nach § 12 Abs.1 ~es Rentenbemessungsgesetzes, BGBI.· 

Nr. 151/1954, Beiträge zu entrichten waren, werden zusam

mengerechnet und bis zu dem im § 243 Abs.2 bezeichneten 

Höchstausmaß berücksichtigt. 

(4) Für Beitragszeiten der Pflichtversicherung, während 

welcher wegen Arbeits~nfähigkeit infolge Krankheit nur ein 

Teilentgelt geleistet worden ist, gilt als Beitragsgrun~

lage das volle Entgelt; § 243 Abs.4 ist entsprechend an-

zuwend.en. ll 

30. a) Dem§ 248 Abs.2 ist folgender Satz anzufügen~ 

"Die. Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, soweit sie die Zeiten 

vor dem 1. Oktober 1950 betreffe~, mit dem für das Jahr 1951 

geltenden Faktor (Anlage 5), soweit sie die Zeit ah 

1. Oktober 1950 betreffen, mit dem für das Jahr 1954 gel

tenden Faktor (Anlage 5) aufzuwerten,i! 

b) Dem § 248 ist ein Abo. 3. mit folgendem Wortlaut anzufü

gen: 

"(3) Für die Bemessung d'es besonderen Steigerungsbetra

ges sind Beiträge zur Höherversicherung, die für nach dem 

31. ,Dezember 1955 gelegene Versicherungszei ten entrichtet 

wurden, ihrer zeitlichen Lagerung 8ntspreche~~ mit den in 

Anlage 5 angegebenen Faktoren aufzuwerten." 

31. Im § 249 Abs~1 erster Satz ist der Ausdruck II§ 243 Abs.1 Z.2 

lit.a" durch den Ausdruck ,,§ 243 Abs.4 t1
· zu ersetzen. 

32.,§ 250 Abs.2 hat zu lauten: 

11(2) Wenn es für den Leistungswerber günstiger ist,tritt 

an Stelle der Bemessungsgrundlage nach § 238 oder § 239 die 

im Bescheid zur Feststellung der Anwartschaft zum 31. :pezem-
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. 
ber '1938 beziehungsweise ~um 31. Dezember 1939 festgestell-

te Bemessungsgrundlage; sie ist mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 

entsprechenden Faktor (Anlage 5) aufzuwerten. Die so er-

mittü~te Bemessungsgrundlage ist. nur auf den Grundbetrag und 

den auf die Zeit bis zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise 

31. Dezember 1939 entfallenden Steigerungsbetrag anzuwen-

den." 

33. a) Im § 253 ist am Schluß des Abs.1 der Funkt durch einen 

Strichpunkt zu ersetzen. Folgender Halbsatz ist anzufügen~ 

"eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung 

mit einem im Monat gebührenden Entgelt von nicht mehr als 

680 S hat hiebei außer Betracht zu bleiben." 

b) § 253 Abs.3 und 4 werden aufgehoben. 

34. Nach, § 253 sind ein § 253a und ein § 253b mit folgendem 

Wortlaut einzufUgen; 

IIVorzeitige Altersrente bei Arbeitslosigkeit. 

§ 253a. (1) Anspruch auf vorzeitige Altersrente bei 

Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. ~ebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für 

den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der (die) Versicher-

te innerhalb der letzten 13 Monate vor dem Stichtag (§223 

Abs. 2), mindestens 52 Wochen wc:?gen Arbei tslosigkei teine 

Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

fUr die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von 

Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung steht der 

Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversiche

rung und eine auf Grund 8iner solchen Versicherung ge'ltlährte 

Anstalts-(Heilstätten)pflege gleich. Bei der Feststellung 

der Voraussetzungen für einen solchen Anspruch haben jedoch 

Beitragsmonate der freiwilligen V8rsicherung fUr die Erfüllung 

der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Re~te nach Abs.1 fällt mit dem Ablauf d~s Mo

na~es weg, in d~m der (die) Versich~rte eine die Pensions

versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz begrUndende 
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Beschäftigung oder ,-,ine selbständige Enrerbstätigkei t an-

tri tt. Ist die Rente l,vegen Antrittes einer Beschäftigung oder 

selbständigen Erworbstätigkc~t weggefallen undondet die Be

schäftigung (Erwerbstätigkeit), so lebt die Rente auf die 

dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über 

das Ende der Beschäftigung im fr~her gewährten Ausmaß wie

der auf, und zwar mit dem dem Ende der Beschäftigung folgen

den M6natsorsten, wenn die Anzeige vor Ablauf des dem Ende 

der Beschäftigung folgenden Monates erstattet wird, sonst 

mit dem der Erstattung der Anzeige folgenden Monatsersten. 

Vorzeitige Altersrente bei langer Versicherungsdauer. 

§ 253 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Altersrente bei 

langer Versicherungsdauer hat der (die) Versicherte nach Voll

endung des im Abs.2bezeichneten Anfallsalters, wenn 

a) di~ Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

b) am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu be

rücksichtigende. Versicherungsmonate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) weder 

selbständig noch unselbständig erwerbstätig ist. 

(2) Als Anfallsalter gilt 

a) für männliche Versicherte 9 wenn der Stichtag 

in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 64. Lebensjahr, 

im Jahre 1963 liegt, 

das 63. Lebensjahr, 

im Jahre 1964 liegt, 

das 62. Lebensjahr, 

im Jahre. 1965 liegt, 

das 61. Lebensjahr, 

im Jahre 1966 oder in den folgenden Jahren liegt, 

das 60. Lebensjahr; 
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b) ftir weibliche Versicherte, wenn der Stichtag 

in den Jahren 1961 oder 1962 ligt, 

das 59. Lebensjahr, 

im ~ahre 1963 liegt, 

das 58. Lebensjahr, 

im jahre 1964 liegt, 

das 57. Lebensjahr, 

im Jahre 1965 liegt, 

das 56. Lebensjahr, 

im Jahre 1966 oder in den folgenden Jahren liegt, 

das 55. Lebensjahr. 

(3) Die Rente nach Abs.~ .fällt mit dem Tage weg, an 

dem der (die) Versicherte eine selbständige oder unselbstän

dige Erwerbstätigkeit aufnimmt. Ist die Rente aus diesem 

Grunde weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 

die Rente auf die dem Träger der Pensions versicherung er

stattete Anzeige tiber das Ende der Erwerbstätigkeit im frti-
, 

her gewährten Ausmaß wieder auf, und zwar auf dem dem Ende 

. der Erwerbstätigkeit folgenden Monatsersten, wenn die An

zeige vor Ablauf des dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden 

Monates erstattet wird, sonst mit dem der Erstattung der 

Anzeige folgenden Monatsersten. 

35. Im § 254 Abs. 3 ist der Ausdruck "aus dem Versicherungsfall" 

durch den Ausdruck "aus einem Versicherungsfall" zu ersetzen. 

36. § 261 Abs.1 hat zu lauten: 

"(1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Al

ters und die Invaliditätsrente bestehen aus dem Grundbetrag 

und dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherver-

. sicherung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach 

§ 248 Abs.1." 

37. § 262 erster und zweiter Satz haben zu lauten: 

"Zu den Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters 

und zur Invaliditätsrente gebührt für jedes Kind (§ 252) ein 

Kinderzuschuß im Ausmaß von 5' v.H. der Bemessungsgrundlage, 

wenn mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet sind, der 

höchsten Bemessungsgrundlage. Der Kinderzuschuß beträgt min

destens 50 S monatlich. 11 
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38. § 263 wird aufgehoben. 

39. Im § 270 ist der Ausdruck !lauf diE; Al tersr"cnte" durch den 

Ausdruck "auf die Altersrente, die vorzeitige Altersrente 

bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige Altersrente bei 

langer Versicherungsdauer" zu ersetzen. 

40. Im § 274 ist der Ausdruck u§§ 261 bis 263 11 durch den Aus- " 

druck u§§ 261 und 262" zu ersetzen. 

41. a) Im § 276 Abs.1 ist am Schluß des Abs.1 der Punkt durch 

ein~n Strichpunkt zu 8rsetzen. Folgender Halbsatz ist 

anz1,lfügen: "eine Pflichtversicherung auf Grund einer 

Beschäftigung mit einem im Monat gebührenden Entgelt 

von nicht mehr als 680 S hat hiebei außer Betracht zu 

bleiben." 

b) § 276 Abs.4 und 5 werden aufgehoben. 

42. Nach § 276 sind ein § 276a und ein § 276b mit folgendem 
, 

. Wortlaut einzufügeng 

"Vorzeitige KnaPDschaftsaltersrente bei Arbeitslesig-- ~ , 
kei t. 

§ 276a. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalters

runte bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Voll

endung des 60. Lebensjahres, di~ Versicherte nach Vollen

dung des 55. Lebensjahres, wenn die allgemeinen Voraus

setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der 

(die) Versicherte innerhalb der letzten 13.Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs.2) mindestens 52 Wochen wegen Arbeits

lo'sigkei teine Geleileistung aus der Arbei tslosenvursiche-

rung bezogen hat, für die weitere Dauer der Arbeitslosig

keit. nem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeitslosenver

sicherung steht der Bezug von Krankengeld aus der gesetzli

chen Krankenversicherung und eine auf Grund einer solchen 

Vtirsichcrung gewährte Anstalts-(HtJilstätten)pflfJge gleich. 

Bei der ,Feststellung der Voraussetzung6n für einen solchen 

Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwilligen Ver-
I 

sicherung für ,die Erfüll:lung der \:lartezeit außer Ansatz zu 

bleiben. 
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(2) Die Rente nach Abs.i f~llt mit dem Ablauf des Mo

nates weg, in dem der (die) Versicherte eine die Pensions

versicherungspflicht nach diesem Bundesgesotz begründende 

Beschäftigung oder eine sclbst~ndigeErw8rbstätigkeit antritt. 

Ist die Rente wegen Antrittes 8iner Besch~ftigung oder 

s8lbst~ndigon Erwerbstätigkeit weggefallen und endet die 

Besch~ftigung (Erwerbstätigkeit), so lebt die Rente auf dia 

dem Tr~ger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über 

das Ende dür Beschäftigung im früher gew~hrten Ausmaß wie

der auf, und zwar mit dem d~m Ende der Beschäftigung folgen

dem Monatsersten, wenn die Anzeige vor Ablauf des dem Ende 

der Beschäftigung folgenden Monates erstattet wird, sonst 

mit dem der Erstattung der Anzeige fOlgenden Monatsersten. 

Vorzeitige Knappschaftsaltersrente bei langer Ver
sicherungsdauer. 

§ 276 b. (1) lmspruiJh auf vorzei tige Knappschaftsal ters

rente bei langer Versicherungsdauer hnt der (die) Versicherte 

nach Vollendung des im Abs.2 bezeichneten Anfallsalters, 

wenn 

a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

b) am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu 

berücksichtigencle Versicherungsmonate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

in der Pensionsversicherungnachgewiesen s~nd und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) 

weder selbständig noch unsolbständig' erwerbstätig 

ist. 

(2) Als Anfallsalter gilt 

a) für m~nnliche Versicherte, wenn der Stichta~ 

in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 64. Lebensjahr, 

im Jahre 1963 liegt, 

das 63. Lebensjahr, 
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im Jahre 1964 liegt, 

das 62. Lebensjahr, 

im Jahre 1965 liegt, 

das 61. Lebensjahr, 

im Jahre 1966 oder in den folgenden Jahren liegt, 

das 60. Lebensjahr; 

b) flir weibliche Versicherte, wenn der Stichtag 

in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 59. Lebensjahr, 

im Jahre 1963 liegt; 

das 5S.Lebensjahr, 

im Jahre 1964 liegt~ 

das 57. Lebensjahr, 

im JDhre 1965 liegt, 

das 56. Lebensjahr, 

im Jahre 1966 oder in den folgenden Jahren liegt; 

das 55. Lebensjahr. 

(3) pie Rente nach Abs.1 fällt mit dem Tage weg, an dem 

der (die) Versicherte eine selbständige oder unselbständige 

Erwerbstätigkeit aufnimmt. Ist die Rente aus diesem Grunde 

weggefallen und e'ndet die Erwerbstätigkeit, so' lebt die 

Rente auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstatte

te Anzeige liber das Ende der Erwerbstätigkeit im frliher 

gewährten Ausmaß wieder auf, und zwar auf dem dem Ende 

der Erwerbstätigkeitfolgenden 11onatsersten, wenn die An

ze,ige vor Ablauf des dem Ende der Erwerbstätigkeit folgen

den Monates erstattet wird, sonst mit dem der Erstattung 

der Anzeige folgenden Monatsersten. 
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43. a) § 284 Abs.1 hat zU lauten: 

"(1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und 

die Knappschaftsvollrente bestehen aus dem Grundbetrag und dem Stei

gerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem be

sonderen Steigerungsbetrag nach §248 Abs.1 und ferner bei Vorliegen 

wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszuschlag nach 

Abs.6." 

b) § 284 Abs.6 letzter Satz hat zu lauten: 

"Volle Monate, während derer Anspruch auf Knappschaftsrente; 

Knappschaftsvollrente oder eine Leistung aus einem Versicherungsfall 

des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind hiebei 

nicht zu zählen." 

44. § 285 Abs.3 hat zu lauten: 

"(3) Als monatlicher Steigerungsbetrag gebühren für je zwölf 

Versicherungsmonate 

bis zum 120. Monat ................. . '. 41/2 v.T., 

vom 121. bis zum 240. Monat •••••••••• 6 

vom 241. Monat an •••••••••••••••••••• 7 

v. T., 

v.T. 

der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von weniger als 12 Versicherungs

monaten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden restlichen 

Monat ein Zwölf tel des nach der zeitlichen Lage in Betracht kommen

den Steigerungsbetrages gebührt. Bei der Bemessung des Steigerungs~ 

betrages sind höchstens 270 Versicherungsmonate heranzuziehen." 

45. § 286 erster Satz hat zu lauten: 

"Zu den Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, ausgenom

men den Knappschaftssold, und zur Knappschaftsvollrente werden Kin-. 

derzuschüsse gewährt." 

46. § 287 wird aufgehoben. 

47. § 295 hat zu lauten: 

"Ausgleichszulage und Ruhensbestimmungen. 

§ 295. Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 89 Abs.3 Z.3, 

90 und 94 bis 96 ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu lassen." 

48. § 299 Abs.3 wird aufgehoben. Die Abs.4, 5 und 6 erhalten die Be

zeichnung Abs.3, 4 und 5. 

49. Im § 319 b sind die Worte "in der Höhe" durch die Worte "in der 

1.6-fachen Höhe" zu ersetzen. 
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58. Im § 433 Abs.3 erster Satz sind die Worte "aus acht weiteren Mitglie

dern der Hauptversammlung, von denen fünf Mitglieder der Gruppe der 

Dienstnehmer und drei Mitglieder der Gruppe der Ilienstgeber anzuge

hören haben" durch die Worte "aus zehn weiteren Mitgliedern der Haupt

versammlung, von denen sechs Mitglieder der Gruppe der Dienstnehmer 

und vier Mitglieder der Gruppe der Dienstgeber anzugehören haben" zu 

ersetzen. 

51. § 447a ist durch einen § 447a und einen § 447b mit folgendem Wort

laut zu ersetzen: 

"Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger. 

§ 447a. (1) Um eine ausgeglichene Gebarung der Gebiets-, Land

wirtschafts- und Betriebskrankenkassen zu gewährleisten, wird beim 

Hauptverband ein Ausgleichsfonds eingerichtet. Das Vermögen dieses 

Fonds ist getrennt vom f?onstigen Vermögen des Hauptverbandes zu ver

walten. Für jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß zu erstellen, der 

jeden1'alls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende 

des Jahres bestehen muß. Weiters ist zum Abschluß. eines jeden Jahres 

ein Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem Rechnungsabschluß dem 

Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzulegen. 

(2) Die Mittel de's Ausgleichsfonds werden aufgebracht durch: 

a) den Beitrag des Bundes (11.bs.3); 

b) die Beiträge der Krankenversicherungsträger (11.bs.4); 

c) sonstige Einnahmen. 

(3) Der Beitrag des Bundes 'beträgt jährlich 50 Millionen 

Schilling; er ist in zwei gleichen Teilbeträgen jeweils am 1. April 

und am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres dem Hauptverband zu 

überweisen. 

(4) Die Gebiets-, Landwirtschafts- und Betriebskrankenkassen 

haben einen Beitrag im Ausmaß von 0.5 v.H. ihrer Beitragseinnahmen 

zu entrichten. Dieser Beitrag ist von der Summe der für das vorher

gehende Kalenderjahr fällig gewordenen Beiträge zu ermitteln; er ist 

in zwei gle ichen Teilbeträgen jeweils am 1. April und am 1. Oktober 

eines jeden Kalenderjahres dem Hauptverband zu überweisen. 

Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds. 

§ 447b. (1) Aus dem Ausgleichsfonds können Zuwendungen an die bei

tragspflichtigen Krankenversicherungsträger (§ 447a Abs.4) unter Be-
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dachtnahme auf ihre Vermögenslage gewährt werden: 

a) um einen außerordentlichen Aufwand infolge unvorher
gesehener Ereignisse (zum Beispiel Epidemien, Natur
katastrophen) ganz oder teilweise zu decken, 

b) um eine unterschiedliche Belastung aus der Gewährung 
von Sachleistungen ganz oder teilweise auszugleichen 
oder 

c) um eine ungünstige Kassen~age ganz oder teilweise zu 
beheben. 

(2) Zuwendungen dürfen an Krankenversicherüngsträger nicht 

gewährt werden, wenn 

a) die ungünstige'Kassenlage vorwiegend dadurch verursacht 
wurde, daß Verwaltungsgebäude oder eigene Einrichtungen 
(§ 23 Abs. 6) nach dem 31. Dezember 1960 erworben, er
richtet oderverweitert wurden, 

, b) der allgemeine Beitrag für die Krankenversicherung in 
der Satzung nicht mit dem Höchstbeitragssatz (§ 51 Abs. 2) 
festgesetzt ist, 

c) die satzungsmäßigen Mehrleistungen(§ 121 Abs.3) den Bun
desdurchschnitt der ~eitragspflichtigen Krankenver
sicherungsträger (§ 447a Abs.4) erheblich übe~steigen. 

(3) Die Zuwendungen nach Abs.1 sind von den Krankenversicherungs

trägern beim Hauptverband unter Vorlage der erforderli~hen Nachweise 

zu beantragen; dem Antrag ist ein Plan über die beabsichtigte Verwen

dung der beantragten Zuwendung beizuschließen. 

(4) Der Sektionsausschuß, dem der antragstellende Versicherungs

träger angehört, hat den Antrag vorzuberaten und mit seiner Stellung

nahme dem Präsidialausschuß vorzulegen. Über den Antrag entscheidet 

der Präsidialausschuß. Vor seiner Entscheidung hat er jenen Sektions

ausschuß der Krankenversicherungstrager zur Stellungnahme aufzufor

dern, dem der antragsteIlende Versicherungsträger nicht angehört. Die 

Entscheidung des Präsidialausschusses bedarf der Genehmigung des Bun

desministeriums für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes

ministerium·für Finanzen. Bei mit Stimmenmehrheit zustande gekommenen 

Entscheidungen des Präsidialausschusses ist der bezüglichen Beschluß

ausfertigung neben der Stellungnahme des zuständigen Sektionsaus -

schusses auch die des Überwachungsausschusses des Hauptverbandes anzu

schließen. 

(5) Auf die Gewährung einer Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. 

(6) Vrn den Jahreseinnahmen des Ausgleichsfonds sind 30 v.H. 

zur Bildung einer Rücklage zu verwenden, die nur zur Deckung eines 

außerordentlichen Aufwandes aus den im b.bs.1 lit.a angeführten Gründen 
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herangezogen werden darf. Für Zuwendungen aus der Rücklage gelten 

,die Bestimmungen der Abs.3 und 4. Die Rücklage ist fruchtbringend an

zulegen. Sie darf nur in mündelsicheren inländischen Wertpapieren und 

in Einlagen bei Kreditunternehmungen von anerkanntem Ruf angelegt wer-

den." 

52. a) § 488 Abs.1 letzter Satz hat zU lauten: 

"Erreichen die im vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge der 

Versicherten nicht den Betrag der Mindestbemessungsgrundlage von 

1.000 S im Monat (Abs.2), so hat der Dienstgeber den Beitrag, 

der auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Bezügen der Versicher

ten und dem Betrag von 1.000 S entfällt, zur Gänze allein zu tra-

gen." 

b) Im § 488 Abs.2 erster Satz ist der Betrag von 750 S durch den 
, 

Betrag von 1.000 S zu ersetzen. 

53. § 497 Abs.2 wird aufgehoben. Die Abs.3 und 4 erhalten die Bezeichnung 

Abs.2 und 3. 

54. Nach § 512 ist ein § 512a mit folgendem Wortlaut einzufügen:, 

"Krankenversicherung von Beziehern einer Rente aus der 

UnfallverSiCherung, bei denen der Versicherungsfall 

vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten ist. 

(1) Die Bezieher einer Rente aus der Unfallversic?erung, die 

als Schwerversehrte gelten, und die Bezieher einer Witwenrente aus 

der Unfallversicherung sind in der Krankenversicherung der Rentner, 

solange sie sich ständig im Inland 'aufhalten, versichert, 

a) wenn der dem Rentenanspruch aus der Unfallversicherung 

zugrunde liegende Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 

bei einer unselbständigen Erwerbstätigkeit eingetreten ist 

und 

b) wenn sie nicht schon nach § 8 Abs.1 Z.1 teilversichei't 

sind. 

(2) Die Krankenversicherung der im Abs.1 bezeichneten Per

sonen beginnt am 1. Jänner 1961. Sie endet mit dem Ablauf des Kalen

dermonates, für den letztmalig die Rente im Inland ausgezahlt wird. 

Zur Durchführung der Kranke!,:!versicherung sind sachlich zuständig~ 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht einer der unter 

Z.2 und 3 genannten Versicherungsträger zuständig isti 
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2. die Landwirtschaftskrankenkassen, wenn die Rente aus 

der Unfallversicherung durch die Land- und Forstwirtschaft

liche Sozialversicherungsapstalt ausgezahlt wird; 

3. di~ Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 

wenn die Rente aus der Unfallversicherung durch diese 

Anstalt ausgezahlt wird. 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets- und LandwirtschaftskrankenT 

kassen richtet sich nach dem Wohnsitz des Rentenempfängers. 

(3) Die Mittel für die Krankenversicherung der in Abs.1 be

zeichneten,Personen werden durch jährliche Beiträge des für die Aus

zahlung der Rente zuständigen Trägers der Unfallversicherung aufge

bracht. Der für das Kalenderjahr 1~61 zu entrichtende Beitrag be

trägt 8,7 v.H •. des für das' Jahr 1960 erwachsenen Aufwandes an Ren

ten für die im Abs.1 genannten Personen. In den folgenden Kalender

jahren vermindert sich dieser Beitrag ,jährlich um 5 v.H. des Bei

trages für das Jahr 1961. Der Beitrag ist bis 31. März eines jeden 

Kalenderjahres für das vorangegangene Kalenderjahr an den Hauptver

band zu überweisen. Für die Auf teilung des Beitrages durch den Haupt

verband gilt § 73 Ahs.4 mit der Maßgabe, daß der jeweilige Jahres

beitrag den Beiträgen nach § 73 Abs.2 und 3 zuzuschlagen ist. 

(4) Hinsichtlich des 'Anspruches auf die Leistungen der Kran

kenversicherung sind die im Abs.1 bezeichneten Personen gen kranken

versicherten Beziehern einer Rente aus der Pensionsversicherung (§ 8 

Abs.1 Z.1) gleichgestellt. 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanst0lt und die Land

und Forstwirt~chaftliche Sozial versicherungsanstalt haben bis 

31. März 1961 dem zuständigen Träger der Krankenversicherung alle 

für den Beginn der Krankenversicherung des Rentners maßgebenden Um

stände zu melden. Weiters haben diese Träger der Unfallversicherung 

jede für den Bestand und das Ende der Krankenversicherung bedeut

same Änderung unverzüglich dem Krankenversicherungsträger bekannt

zugeben." 

a) Im § 522 Abs.1 sind die Worte "soweit in den Abs.2 bis 5 
nichts anderes bestimmt ist" durch die Worte "soweit in den folgen

I 

den Vorschriften nichts anderes bestimmt ist" zu ersetzen. 

b) Im § 522 Abs.3 Z.3 hat die Zitierung des § 206 zu entfallen. 

e) § 522 Abs.3 Z.4 hat zu lauten: 
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"4. im Bereich der Pensionsversicherung die Bestimmungen der 

§§ 86 Abs-3, 87, 88, 222 Abs.3, 252, 255, 260 zweiter Satz, 262, 

265 und 267 sowie die diesen Bestimmungen ehtsprechenden Bestimmungen 

im Abschnitt III und IV des Vierten Teiles, außerdem die §§ 292 bis 

307." 
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d) Im § 522 Abs.4 ist der Strichpunkt am Schluß der Z.2 

durch einen Punkt zu ersetzen. Die folgende Z~3 hat zu entfallen. 

e) § 522 Abs.5 wird aufgehoben. Die Absätze 6, 7 und 8 er

halten die Bezeichnung Abs.5, 6 und 7. 

56. Nach § 52~e sind die §§ 5~2f, 522g, 522h, 522i und 522k mit 

folgendem Wortlaut einzufügen: 
) 

"Neubemessung 'von Renten aus der PensionsversiohEH'ung 
der Arqeiteijr und aus der knappschaft1iohen Pensions
versicherung, die nach den vor dem 1. Sozialversiche
rungs-Neurege1ungsgesetz, BGBI.Nr.86/1952, in Geltung 
gestandenen Bestimmungen bemessen wurden. 

, 
§ 522f. (1) Die Renten aus der Pensionsversicherung de~ 

Arbeiter und der knappschaftlichen Pensionsversicherung, für die 

die Bestimmungen des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes über 

die Leistungen der Pensionsversicherung gemäß § 522 Abs.l und 2 

nicht gelten, werden, soweii sie nach den v6r dem 1. Sozialver

sicherungs-Neuregelungsgesetz, BGBI.N~.86/1952, in Geltung ge

standenen Bestimmungen bemessen ivorden sind, nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen neu zu bemessen. 

(2) Bei Versichertenrenten ,..rird der am 31. Dezember 

1960 gebührende Rentenbetrag erhöht, und zwar 

1~ in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

a) um den Betrag, der sich aus der Vervielfachung des höch

stens mit 600 S in Rechnung gestellten, um 452.10 S ver

minderten 'Rentenbetrages mit dem in Anlage 6 angegebenen 

dem Anfallsjahr der Rente entsprechenden Fakto~ F1 ergibt, 

und 

b) um den Betrag, der sich aus der Vcrvielfachung des 600 S 

übersteigenden Rentenbetrages mit dem in Anlage 6 angege

benen dem Anfallsjahr der Rente entsprechenden Faktor F2 
ergibt, 

2. in der knappschaftlichen Pensio'nsversicherung mit Ausnahme des 

Knappschaftssoldes und der in Abs.3 genannten Renten um don 

Betrag, der sich aus der Vervielfachung des um 524 S verminder

ten Rentenbetrages mit dem in Anlage 6 angegebe~en dem Anfalls

jahr der Rente entsprechenden Faktor F~ ~rgibt • 
./ 

112/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 27 von 79

www.parlament.gv.at



- 28 -

Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages nach Z.l lit.b und Z.2 

sind die Renten hBchstens mit den in Anlage 7 angegebenen Betr~gen 

heranzuziehen. 

(3) Die den Knappschaftsvo11- und Knappschaftsa~tsrs

renten gleichgestell ten Invalidenprovisionen sind, wonn ihnen Iveniger 

als 25 Versicherungsjahre zugrunde liegen) auf monatlich 1000 S, 

sonst auf monatlich 1400 S z~ erhöhen. Die KnappschaftSTenten und 

die ihnen gleichgestellten Invalidenprovisionen sind zu erhöhen 

bei einem Rentenanfall 

vor dem Jahre 1946 

in den Jahren 1946 bis 1949 

in den folgenden Jahren 

um monatlich 

100 S 

80 S 

50 S. 

(4) Hinterbliebenenrenten, ausgenommen Hi hrenpro

visionen, ltlaisenprovisionen und vlaisenrenten mit festen Sätzen, 

werden in entsprechender Anwendung des Abs.2 mit der NaßgabG er

höht, daß 

a) an die Stelle des Absetzbetrages 

b) 

1. von,452.10 S in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bei Witwenrenten der Betrag von 

bei.Waisenrenten der Betrag von 

256.30 S 

77.-- S 

2. von 524 S in der knappschaftlicheri Pensionsversicherung 

bei 1,1 i twenrenten der, Betrag von 

bei Waisenrenten der Betrag von , 
an die Stelle des Grenzbetrages von 

versicherung der Arbeiter 

bei Witwenrenten der Betrag von 

bei Waisenrenten der Betrag von 

tritt, 

318.80 S 

100.-- S 

600 S in der Pensions":' 

120.-- S 

c) in elen Fällen, in denen es sich um Hinterbliebenenrenten nach 

einem Rentenompfänger handelt 1 die Aufivertungsfaktoren al1ZU

wenden sind j die für die Rente des Verstorbenen gegolten hätten 1 

sonst die Aufwertungsfaktoren, die dem Todesjahr des Versi,cher-

ten entsprecheno 
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Wi tvlenprovisionen sind, wenn ihnen weniger als 25 Versicherungs

jahre zugrunde liegen, auf monatlich 600 S; sonst auf monatlich 

800 S zu erhöhen. Waisenprovisionen und Waisenrenten mitf8sten , 

Sätzen werden auf monatlich 200 S erhöht. Für die Ermittlunq des 
> D 

Erhöhungsbetrages in entsprechender Amiendung des Abs.2 sind elie 

Witwenrenten in der Pensionsversicherung der Arbeiter höchstens 

mit 50 v.R., in der knappschaftlichei Pensiönsversicherung höch

stens mit 60 v.R;, Waisenrenten höchstens mit 20 v.R. der in 

Anl~ge 7 angegebenen Beträge heranzuziehen. 

(5) Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages gemäß 

Abs.2 und 4 ist die für den Monat Dezember 1960 gebührende Rente 

ohne Kinderzuschüsse, Hilflosenzuschuß, Ausgleichszulage und zu

sätzliche Steigerungsbeträge und vor Anwendung von Kürzungs- und 

Ruhensbestimmungen heranzuziehen. 

(6) Zu den nach den Abs.l bis 4 neu bemessenen 

Renten gebühren die nach Abs.5 bei der Neubemessung außer Ansatz 

gelassenen zusätzlichen Steigerungsbeträge im bisherigen Ausmaß. 

(7)-Bei Amlendung der Bestirrimungen der §§ 94 und 

95 gilt als Grundbetrag die Hälfte der nach Abs.l bis 5 neu be

messenen Rente ohne die besonderen Steigerungsbeträge für Höher

versich8'r"\lng. Hierunter sind die Steigerungsbeträge aus einer Hö11er

versicherung nach den vor dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen 

Vorschriften zuzüglich ihrer Erhöhung in sinngemäßer Anwendung der 

auf das Anfallsjahr der Rente bezogenen Fakto,ren nach Anlage 5 zu 

verstehen. 

(8) Rentenberechtigte, deren Rente aus eigener 

Pensionsversicherung nach den Bestimmungen der Abs.l'bis 5 neu zu 

bemessen ist, können einen "ei teren Anspruch auf eine laufende 

Leistung aus eigener Versicherung auf Gru,nd der in diesem Bundes

gesetz geregelten Pensionsversicherung nicht erwerben, es sei denn, 

daß nach dem 31. Dezember 1960 der Rentenanspruch infolge einer 

Änderung in dem für den Rentenanspruch maßgebenden Sachverhalt 

weggefallen ist. 

(9) Für Beitragsmonate, die während des Bestandes 

eines Anspruches auf eine nach den Bestimmungen der Abs.l bis 5 
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neu bemessene Invalidenrente oder Knappsch~ftsvollrent8 8r~orberi. 

vTerden oder die vor dGlll 10 Jänner +961 nach den bis dahin in Gel

tung gestandenen Bestimmungen erworben, aber in der Leistung noch 

nicht berücksichtigt worden sind, gebührt, sobald das 65. Lebens

jahr r bei weiblichen Versicherten das 60. Lebensjahr vollGn~et 

ist, auf Antrag ein zusätzlicher Steigerungsbetrag in der Höhe von 

1.2 v.H. der Summe der Beitragsgrundlagen einschließlich von San·· 

derzahlungen, s(\wei t fÜr diese Sonderbei träge entrichtet ,·rurden • 

. In einem solchen Fall gebührt der zusätzliche Steigerungsbetrag. 

zu Hinterbliebenenrenten, und zwar 

a) zu Witwenrenten in der .Hbhe von 0.6 v.H., 

b) zu Waisenrenten in der Höhe von 0.24 v.H. 

der Summe der Beitragsgrundlagen einschließlich von Sonderzahlu~gen, 

sowei t für diese Senderbeiträge entrichtet wurden. Dabei si.nd au'eh 

'die bereits nach den bisherigen Vorschriftep gewährte~l zusi,i,tzli

ehen Steigerungsbeträge zu berücksichtigen.'Für den Anfall dos 

zusätzlichen Steigerungsbetrages gilt' § 97 Abs.l erster Satz erster 

Halbsatz. Den zusätzlichen St~igerungsbetrag hat der Träger der 

Rente zu gewähren. 

Neuberechnung von Renten aus der Ponsions
versicherung" die nach den ~or dem I. J~nrer 
1956 in Geltung gestandenen Vorschriften be
messen worden sind und die nicht schon nach 
den Vorschriften des § 522f neu zu bemessen 
sind. 

§ 522g. (1) Die Renten aus der Pensionsversiche~ung der An

gestellten, für die bisher die Bestimmungen des Vierten Teiles 

dieses Bundesgesetzes über die Leistungen del.' Pensionsversichorung 

gemäß § 522 Abs.1 und 2 nicht geg~lten haben, sowie derartige 

Renten aus der Pensionsversicherung der Arbeiter und der knapp

schaftlichen Pensionsversicherung, soweit sie nicht nach § 522f 

neu zu bemessen sind, sind auf Grund der BGstirrunung'on dos Viorten 

Teiles, dieses Bundesgesetzes über die Leistungen der Pensionsver·, 

sicherung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen neu zu bel'Gr;h-

nen~ 

( 
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a) Als Bomessungszeitpunkt im Sinne des § 238 Abs.2 gilt der Anfall 

der Rente (der Teilleistung in Fällen der Handerversichorung 

nach den bis 31. Deze~ber 1955 in Geltung gestandenen Vor

schriften)~ sofern sie aber nicht an einem Monatsersten ange~ 

fallen ist, der dem Anfall folgende Monatserste; bei Hinterblie

benenrenten gilt als Bemessungszeitpunkt der Eintritt des Ver

sicherungsfalles, vwnn er auf einen Monatsersten fällt, sonst 

der dem Eintritt des Versicherungsfalles folgende Monatserste; 

. b) als für die Leistungs-bemessung anrechenbare Versicherungsmonate 

(§ 261 Abs.3) gelten, unbeschadet .der Ersatzzeitenanrechnung 

nach § 229, die b~i der Rentenfeststellung berücksichtigten 

Versicherungszeiten zuzüglich einer Pauschalabgeltung für 

sonstige Ersatzzeiten im Ausmaß von zwölf Monaten; 

c) der für die Anrechnung von ETsatzzeiten nach § 229 in Betracht 
• 

kommende Zeitraum endet mit dem Bemessungszeitpunkt (lit.a), 

wenn dieser vor dem 1. Jänner 1939 liegt; 

d) für die Bemessung des besonderen Steigerungsbetrages (§ 261 

Abs .1) ist § 248 Abs.3 anzUi-lenden; 

e) die gemäß § 230 Gewerbliches Sozialversicherungsgosetz 1938, 

BGB1.Hr.l,festgestellte Bemessungsgrundlage gilt als Bemes

sungsgrundlage im Sinne. des § 238, wenn bei der Feststellung 

der neu zu berechnenden Rente nur Boitragszeiten zu berück

sichtigen sind, die vor dom 1. Jänner 1939 liegen; unbeschadet 

der Bestimmungen des § 243 Abs.l Z.2 lit.c ist für Beitrags

zeiten vor dem 1. Jänner 1939 der Betrag der Bemessungsgrund

lage, die bei Ermittlung der neu zu berechnenden Rente heran

gezogen wurde, als Beitragsgrundlage anzusetzen; 

f) ein~ gemäß § 254 Abs.2 Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 

1938 9 BGBLNr 01, festgestellte Bemessungsgrundlage gilt als 

Bemessungsgrundlage im Sinne des § 239. 

(2) Die nach den Vorschriften des Gewerblichen So

zialversicherungsgesetzes 1938, BGBI.Nr.l, festgestellte Bemessungs~ 

grundlage ist mit dom für die Zeit vor 1939 geltenden Faktor (An

lage 5) aufzuwerten. 
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(3) Auf die nach den Bestimmungen des Abs.l und 2 

neu berechneten Renten findet § 522 Abs.2 keine Anwendung. 

Neubemessung von Renten aus der 
Unfallversicherung~ 

§ 522h. Die nicht nach festen Beträgen bemessenen Ronten 

aus der Unfallversicherung sind mit Wirkung·ab 1. Jänner 1961 unter 

An"rendung des Vervielfäl tigungsfaktors nach Anlage 8 entsprechend 

dem Jahr) in dem der Versicherungsfall eingetreten ist 1 neu zu 

bemessen. Di8s gilt entsprechend auch für andere Geldleistungen 

.aus der Unfallversicherung 9 deren Höhe sich nach der Bemessungs

grundlage (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bemißt, sowie bei der 

Feststellung (Neufeststellung) von Leistungen nachdem 31. Dezeo.

ber 1960. 

Gemeinsame Bestiw..mungen für dfe 
Anwendung der §§ 522f, 522g und 

522h. 

§ 522i. (1) Durch die Anwendung der §§ 522f und 5~2g wird 

die bisherige Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit 

nicht berührt •.. In Fällen der Wanderversicherung sind für die Be

messung der Gesamtleistung die Bemessungsvorschriften anzuwenden, 

die für den Zweig der Pensionsversicherung gelten, deren Träger 

die Gesamtleistung zu erbringen hat. Der sich ergebende Mehrbetrag 

an Rente geht im gleichen Verhältnis zu Lasten der beteiligten 

V8rsicherungsträge~, in dem sie die nach ,den bisherigen Vorschriften 

. bemessene Rentenleistung getragen haben. 

(2) Der rlehrbetrag) der sich in der Pensionsvcrsi

chorung aus der Anwendung der §§ 522f und 522g sowie in der Unfall

versicherung aus der Anwendung der die Renten betreffenden Bostim

mungen des § 522h ergibt, gebührt zu einem Drittol ab 1. Jänner 

1961, zu zwei Dritteln ab 1. Jänner 1962 und ab 1. Jänner 1963 in 

voller Höhe. Re~tGnberechtigton der Geburtsjahrg~nge 1876 und 

früher gebührt jedClch schon ab 1. J~nner 1961 9 Rent.enberechtigten 

d.GS Geburtsjahrganges 1877 ab 1.' Jännor 1962 der volle JVIehrbetrag. 

(3) Hinterbliebenenrenten aus der Pensionsversi

cherung nach Rentenberechtigten) deren Rente nach den Bestimmungen 
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der §§ 522f und 522g neu zu bemessen beziehungsweise neu zu be

rechnen sind 1 sind, wenn der Tod des Rentenberechtigten in den 

Jahren 1961 oder 1962 eintritt, von der Rente zu ,bemessen, die 

dem Rentenberechtigt~n am 1. Jänner 1963 gebührt hätte. Abs.2 

erster Satz ist nicht anzuwenden, wenn nach einem Bezieher nach 

einer Rente aus der Unfallversicherung auf Grund eines vor dem 

1. Jänner 1961 eingetretenen Versicherungsfalles in den Jahron 1961 

oder 1962 eine Hinterbliebenenrente festzustellen ist. 

(4) Zu den neu bemessenen beziehungsweise neu be

rechneten Renton treten ab 1. Jänher 1961 im volle~ Ausmaß all

fällige Kinderzuschüsse na;h den"hiefür gelt~nden Vorschriften mit 

der l1aßgabe hinzu, daß der Kinderzuschuß zu Renten, die genuB § 522f 

nou zu bem~ssen sind, monatlich 50 S beträgt. 

(5) Die Hbhe~des -Hilfloßenzuschusses sowie in der 

Unfallversicherung die Hbhe des Kinderzuschusses, der Zusatzrente 

für Schwerversehrte und der Abfindung einer Rente bestimmen sich 

nach dem gemäß Abs.2 jeweils gebührenden Rentenbetrag. 

(6) Auf Grund der Noubemessung beziehungsweise Neu

berechnung der Renten aus der Pensionsversicherung gemäß den §§ 

522f und 522g sowie der Neubemessung von Renten, aus der Unfallver

sicherung gemäß § 522h ist eins Neufeststellung der Ausgleichszu

lage im Sinne des § 296 nicht vorzunehmen. Die sich gemäß § 522h 

und § 522i Abs.2 ergebenden Mehrbeträge vermindern jedoch eine zu 

der Rente aus der Pens~.nsversichcrung gebührende Ausgleichszulage. 

Witwenrente aus der Pensi0nsversicherung 
bei Eintritt des V8rsicherungsfalles vor 

d~m 1. Jänner 1939. 

§ 522k. (1) Anspruch auf Witwenrente aus der Pensionsver

sicherung hat auch die Wi h18, deren Ehegatte vor d8m 1. Jänner 1939 

vers_torben ist und die nicht schon nach den bish8r in Gel tunc~' ge

standenen Bestimmungen. Anspruch auf Wi tVJcnrente hat, wenJ,1 für den 

Verstorbenen Beitragszeiten im Sinne des § 226 Abs.l oder Ersatz~ 

zeiten im Sinne des § 229 inder Mindestdauer von 60 Monaten nach

gewiesen werden; hiebei sind die vor dem 1 • .Juli 1927 liegenden 

Zeiten mit der vollen zurückgelegten Dauer zu zählen. 
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(2) Die Witwenrente nach Abs.l beträgt 260 S monat-

lieh. 

(3) ~ie Leistungszugellbrigkeit und Leistungszustän

digkeit richten sich nach der Art der letzten Versicherungszeit. 

Der Aufwand. gilt zur Gänze als Rentenauf,wand des hienac.h loistungs

zuständigen Versicherungsträgers. 

57. § 523 wird aufgehoben. 

58. § 528 wird aufgehoben. 

59. Am Schluß des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind nach 

der Anlage 4 folgende .Anlagen als Anlagen 5, 6, 7 und 8 anzufügen~ 
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Aufwertungsfaktoren 

Die Aufwertung ist vorzunehmen 

für die Jahre mit dem Faktor 

1938 und früher 10,000 

1 1939 bis 1946 8,880 
I 1947 5,000 1 

I 1948 3,000 
I 
I 1949 2,500 

, I 1950 2,000 
i 
i 1951 1 ,500 I 

I , 1952 1 ,350 

1953 1.250 

1954 1,200 

1955 1 ,150 

1956 1 ,100 

1957 1,050 

1958 1 ,025 
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Anlage 6 

Aufwertungsfaktoren Ül Sinne des § 522 f 

Die Aufwertungsfaktoren betragen, wenn die Rente 

angefallen ist 

im Jahre H' F2 F 
.L 1 . 3 

1939 1! 80 71-00 1'80 und früher 

1940 1'70 6'00 l' 70 

1941 1 j 60 5! 50 l' 60 

1942 1'50 5'00 1'50 

1943 - 1'40 3'20 l' 40 

1944 1 '30 2'50 1'30 

1945 l' 20 2'20 1 ' 20 

1946 l' 20 I' 90 1'10 

1947 l' 20 1 1 60 l' 00 

1948 l' 20 1 r 40 0'90 

1949 l' 25 1 ' 20 Oi80 

1950 I' 30 l' 00 0'70 

1951 l' ~t:; /./ 0'80 0'60 

1952 1'40 0'60 0'50 
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Höchstbeträgo der Renten fUr di~ 

PUr die Ermi ttlW.'lg der:; Erhö~Tcl.ngs'oetrages sind höchstens 

heranzuziehcm, wenn diei:i.ente argefallen ist 

in deT Pensionsver- in der knappschaftl.' 
im Jahre 

1939 
und früher 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

'1945 

1946 .. 
1947 

1948 

1949 

'1950 

1951 

1952 

'" u 

6~(" _0./ v 

700 

75J 

750 

300' 

.sou 
850 

90G 

1 .00(\ 

1~O()O 

1.00C 

1 • 1 (JO 

1,.1~50 

1.350 

s ____ _ 

1 0 i 00 

1 .100 

1 • 1 00 

1 ,100 

1,100 

1 .1 GO 

1.150 

1.200 

1 ,30n 

1 .350 

1.450 

1.600 

1~750 

2<JOOO 

i , 

., 

------------_._----------_._. __ .~--~---
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Anlage 8 

Aufwertungsfaldoren im Sinne des § 522h 

::Jer Lufwcrtungsfaktor beträgt, wer~'1. der Versicherungsfall 

eingetreten ist 

im Jahre F 

1951 
1 ,500 

und früher 

1952 1 ,425 

1953 1 ,300 

195 Lt 1 ,225· 

1955 1 ~ 175 

'1956 1 ,125 

1957 1 ,075 

1958 1 ,038 

1959 1 ,013 
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Artikel 11 

Neubemessung von Renten. aus der Pensicns
versicherung, auf die die Bestimmungen des 
Vierten Teiles des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes anzU"v'ienden sind. 

(1) Die nach den Bestimmungen des Vierten Teiles des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes bemessenen oder noch zu bemessenden Renten 

mit einem vor dem 1. Jänner 1961 liegenden Stichtag sind unter Bedacht

nahme auf die in Art.I verfügten Änderungen der Bestimmungen des 

Vierten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und unter 

Außerachtlassung der Bestimmungen des § 528 Allgemeines Sozialver

sicherungsgesetz zum 1. Jänner 1961 neu zu bemessen. 

(2) Der sich aus der Neubemessung nach Abs.1 ergebende Mehrbetrag 

geblihrtzu einem Drittel ab 1. Jänner 1961, zu zwei Drittel ab 1.Jänner 

1962 und ab 1 •.. Jänner 1963 in voller Höhe. Rentenberechtigten der Ge

burtsjahrgänge 1876 und früher geoührt jedoch schon ab 1. Jänner 1961~ 

Rentenberechtigten des Geburtsjahrganges 1877 ab 1. Jänner 1962 der 

volle Mehrbetrag. 

(3) Hinterbliebenenrenten nach Rentenberechtigten, deren Rente 

nach den Bestimmungen des Abs.1 neu zu bemessen ist, sind, Wenn der 

Tod des Rentenberechtigten in den Jahren 1961 nd er 1962 eintritt, von 

der Rent,e zu bemessen, die dem Verstorbenen am 1. Jänner 1963 Gebührt 

hätte. 

(4) Auf Grund der Neubemessung der Eente nach Abs.1 ist eine Neu-, 
festst'ellung de.r Ausgleichszulage im Sinne des § 296 Allgemeines Sozial-

versicherungsgesetz nicht vorztmehmen. Die sich gemäß Abs.2 und gemäß 

§ 522h in Verbindung mit § 522i Abs.2 Allgemeines Sozial venücherungs

ge set'z in der Fas sung des Art.I Z. 56 ergebenden :r~lehrbeträge ve·:rmindern 

eine~u der Rente gebührend~ Ausgleichszulage. 
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Artikel 111 

Übergangsbestimmungen. 

(1) Ergibt die Neubemessung beziehungsweise Neuberechnungder 

Renten gemäß den durch Art.I Z. 56 neu eingefügten §§ 522 f bis 522 i 

Allgemeines Sozialversicherurigsgesetz und gemäß Art.II einen niedrigeren 

monatlichen Rentenbetrag.als er nach den bisherigen Bestimmungen gebührte, 

so ist bei sonst unverändertem Sachverhalt die monatliche Rente in dem 

Ausmaß weiter zu gewähren, das sich nach den bisherigen Bestimmungen 

ergibt_ Bei der Gegenüberstellung der Rentenbeträge vor und nach der 

Neubemessung ist von der Rente einschließlich Hilflosenzuschuß vor 

Anwendung von Kürzungs- und Ruhensbestimmungen und ohne Zuschüsse und 

Zuschläge auszugehen. Ergibt die Anwendung vl"ln Kürzungs-'und Ruhensbe

stimmungen einen niedrigeren Auszahlungsbetrag als vor der Neubemessung 

beziehun,gsweiseNeubereclmung, so ruht die neu beme s sene beziehung swei se 

neu berechnete Rente nur so weit, daß der bisherige Auszahluxlgsbetrag 

gewahrt bleibt. 

(2) Die Bestim0ungen des § 243 Abs·.2 Allgemeines Sozialversiche

rungsgesetz in der Fassung des Art.I 2. 28 sind auf die gemäß § 522g 
, . -

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz in der Fassung des Art.I 2.56 

und auf die gemäß Art.II l1eu zu berechnenden Renten mit der Maßgabe 

anzuvienden , daß der Bei tragsgru..l1.dlage Soncfterzahlungen so weit zuzu

schlagen sind, als sie im Kalenderjahr weder zwei Monatsbezüge (acht 

Wochenbezüge ) noch das Dreißigfache der jeweils in Geltung gests.ndenen· 

täglichen Höchstbeitragsgrundlage überschreiten. 

(3) Die Neubemessung der Leistungen nach den §§ 522f bis 522i All

gemeines SozialversicheruagcJgesetz in der Fassung des Art.I Z. 56 und die 

NeULJerechnung der Leistungen nach Art.II ist von Amts wegen vorzunehmen. 

Ein schriftlicher Bescheid über die Neubemessung (Neuberechl1.u.ng) ist nur 

zu erteilen, wenn der Berechtigte dies ~is 31.,Dezember 1962 verlangt. 

(4) Die Witwenrente nach § 522 k Allgemeines S~zialyersicherungsgesetz 

in der Fassung des Art.I Z. 56 gebührt ab 1. Jänner 1961, 'wenn der Antrag 

bis zum 30. juni 1961 gestellt wird. 
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Artikel IV 

Schlußbestimmungen. 

(1) Dir:? Bestimmungen des Art. I Z. 10 lit.b finden 

nur in Fällen Anwendung, in denen der Beginn der Weiter

versicherung nach dom 31. Dezembe~ 1960 liegt. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 20 sind auch 

anzuwenden, wenn der Versicherungsfall vor dem .1. Jän

ner 1961 eingetreten ist. 

(3) Für Personen, die gemäß § 515 Abs.1 Z.2 All-

gemeines Sozialversicherungsgesetz als Weiterversicherte 

gelten und dio im letzten Beitragszeitraum vor dem 

1. Jänner 1956,den Beitrag zur Weiterversicherung VOn 

der damals in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrund-

lage entrichtet haben, kann die Beitragsgrundlage auf 

Antrag bis auf 3600 S monatlich erhöht werden. Die Erhöhung 

ist nur zulässig, wenn der Versicherte Bin der beantrag

ten höheren Beitragsgrundlage entsprechendes Gesamtein

kommen nachweist. Sie wird mit dem der Antragstellung 

folgendenMon~tsersten wirksam. Ein solcher Antrag kann 

nur bis längstens 31. Dezember 1961 bei sonstigem Ausschluß 

gestellt werden. 

(4) In den im § 522 Abs.2 Allgemeines Sozialversiche

rungsgesetz bezeichneten Versicherungsfällen, auf die im 

übrigen noch die am 31. Dezember 1955 in Geltung gestan

denen Vorschriften anzuwenden sind, gebührt die Wit~en-

rente auch, 

1. wenn die im § 258 Abs.2 und 3 Allgemeines Sozial

versicherungsgesetz bezeichneten Voraussetzungen zutreffen, 

oder 

2. ,.,enn nicht ein Ausschließungsgrund nach § 258 A bs.2 

und 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz vorliegt, der 

Frau, deren Ehe mit dem Versicherten flir nichtig erklärt, 

aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr der Ver

sicherte zur Zeit sefnes Todes Unterhalt (einen Unter

haltsbeitrag) ~uf Grund eines gerichtlichen Urteil~s, 
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eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auf

lösung (Nichtigerkltirung) der Ehe eingegangenen ver

traglichen Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar 

sofern und solange die Frau nicht eine neue Ehe ge

schlossen hat. 

Sind die Voraussetzu~gen für den Anspruch auf Wit

wenrente in diesen Fällen am 1. Jänner 1961 berei~s er

füllt, so ~ebührt die Witwenrente ab diesem Tag, wenn 

der Antrag bis zum 30. Juni 1961 gestellt wird. 

Artikel V 

Wirksamkeitsbeginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts anderes 

bestimmt wird, um 1. Jänner 1961 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 

a) mit Beginn der Beitragsperiode Jänner 1961 die Bestim

mungen des Art.l Z.1 bis 3, 7, 9 und 10 lit.a; 

b) rückwirkend mit 1. Dezember 1960 elie Bestimmungen des 

Art. l Z. 50. 

(3) Die Bestimmungen des Art. l Z.8 gelten nur für 

Renten (Rentensonderzahlungen), wenn der Stichtag (§ 223 

Abs.2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) nach dem 

'31. Dezember 1960 liegt. Liegt der Stichtag vor dem 

1. Jänn8r 1961,- so gelton für den Einbehetl t die am 31 •. De

zember 1960 in Geltung gestandenen Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen des Art. l Z. ~6 treten mit 

der IVIaßgabe 'in Kraft, daß im Monat Mai 1961 eine Renten

sonderzahlung aus der Pensionsversicherung nur in der 

HBhe des Betrages der halben für den Monat April 1961 aus-

gezahlten Ronte einschließlich der Zuschüsse und der 

Ausgleichszulage,jedoch ohne die Wohnungsbeihilfe ge

bührt. 

112/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)42 von 79

www.parlament.gv.at



- 39 -

(S) Die Bestiffilliungen des Art. I Z. 33, 34, 41, 42 und 

44 gelten nur flir Leistungen, wenn der Stichtag (§ 223 ~bs.2 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) nach dem 31. Dezem

ber 1960 liegt. 

Artikel VI 

Voll ziehung dieses 
Bundesgesetzes. 

Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist das 

Bundesministerium flir soziale Ver'tral tung im Einvernehmen 

mit den beteiligten Bundesministerien betraut. 

- - - - - :--

Es wird beantragt, den vorliugenden Antrag unter Ver

zicht auf die erste Lesung dem Ausschuß 'flir soziale Ver

waltung zuzuweisen. 
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Be gr ti n dun g 

Mit dem Inkraftsetzen des Allgemeinen Sozialver-

sicherungsgesetzes - ASVGe~ BGBl.lJr.189, vom 8~Septem-

ber 1955 hat der C"!esetzgeber hinsichtlich der Bemessung 

der Renten aus der Pensionsversicherung einen neuen vleg 

beschritten~ Das Durchrechnungssystem der Reichsver-

sicherungsordnung (RVO.) wurde aufgegeben. rurcb die 

neuen Bemessungsvorschriften we rde n die Renten an den 

letzten Arbeitsverdienst des Versicherten vor seinem 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben herangeftihrt. Die 

dieses Ziel verfolgenden Bemessungsvorschriften finden 

allerd.ings nur auf Renten Anwendung, die im zeitlichen 

\'Jirkungsbereich des Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetzes, also nach dem 31.Dezember 1955, angefallen 

sind und in Zukunft noch ~nfallen werden. FUr die vor 

dem 1.J~nner 1956 angefallenen Renten ist es bei der 

seinerzeitigen Bemessung verblieben. Diese Renten, auf 

die die leistungsrechtlichen Vorschriften des Vierten 
I 

Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

keine Anwendung finden, Herden in der Gesetzgebung als 

Altrenten bezeichnet. 

Schon kurz nach dem Inkrafttreten des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes hahen Bezieher von J;.lt-

renten gefordert, daß auch ihre Renten nach den Grund-
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s):itzen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes neu 

bemessen oder zumindest den nach den neuen Bestimmungen 

zu erwartenden Renten angepasst werden. Die Forderung 

auf .Nachziehung beziehungsweise Neubemessung der Altrenten 

,ist umso dringlibher gewor~en, als die nach dem Vierten 
\ 

Teil des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bemesse-

. nen Renten infolge de s allmii.hlichen Abbaue s der Be grenzung 

der, Bemessungsgrundlage (§ 528 ASVG.), der Hingeren .Dauer. 

der Versicher.ungsverli:i.ufe und des Ansteigens der durch

schnittlichen Bemessungsgrundlagen in sehr vielen F~nlen 

schon heute den mit den neuen Bemessungsvorschriften an~ 

ge stre.bten Z\"e ck e rre ichen. Die 2rsche inung, daß die 

nach den Grunds1itzen des Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetzes bemessenen Renten Bber der durchschnittlichen 

Höhe der Altrenten liegen, ist jedoch nicht allgemeiner 

Natur. Insbesondere im Bereiche der Pensionsversicherung 

. ·derAngestellten sind mitunter Altrenten ivesentlich lJ.öher 

als die ASVG.-Renten. Dieses Zurtickbleiben von ASVG.-Renten 

./ findet seine Begründung im 'wesentlichen in der. Auswirkung 

der sogenannten Hemmungsvorschriften der §§ 528 und 238 

Abs.4 und in der Tatsache, daß die Renten aus der Pen

sionsversicherung der Angestellten seitdem Inkrafttreten 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes schon drei

mal, und Zwar durch die '1., 3. und 5. Novelle erhöht worden 
c 

sind. 

Die unterschiedliche Behandlung der ASVG.-llenten 

und der Vor-ASVG.-Renten hat begreiflicherweise zu einer 
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argen Beunruhigung der Rentnerschaft geführt. 

In ihrer am 17.Juli"1959 vor dem Nationalrat durch 

den Herrn Bundeskanzler abgegebenen Erkli=irung hat sich 

die' Bunde sre gierung bere it e rkli=irt, das Altrenteeprob lern 

zu beseitigen. Der Herr Bundeskanzler hat allerdings da-

rauf hingewiesen, da's eine Lösung dieses Problems nur 

schrittweise wird erfolgen können. ~s ist weiters in 

Aussicht ,genommen worden, HRrten und Widersprüche im 

Rentenrecht zu be s'e it igen. 

Auf Grund dieser Regierungserkl1=i.rung sind die Regie

rungsparte ien im Juli d. Js. übereingekommen, im Jahre 1961 

eine durchschnittlich 10%ige Erhöhung der Altr~riten 

durchzuführen. Hiebeiist nicht übersehen worden, daß , 

unter Altrenten nicht nur die sogenannten Vor-ASVG.-Renten 

zu verstehen Sind) denn auch die nach dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz zuerkannten'Renten, die im 

übrigen seit, ihrer Zuerkennung, auch we'nn diese' im Jahre 

1956 erfolgt ist, nicht erhöht wbrden sind, sind zu Alt. 

renten im we iteren Sinne des l,.IJortes geworden. Schon der 

im Sommer abgeschlossenen Pce,-rteienvereinbarung lag daher 

der Gedanke zugrunde, daß auch die nach dem Allgemeinen 
~ 

Sozialversicherungsgesetz zuerkannten Renten einer Revi-

sion unterz8gen werden müssen~ N",ch den Sommerferien haben 
, , 

Vertreter der beiden Regierringsparteien Verhandlungen 

über eine Reform der Renten und andere Maßnahmen im 

Bereiche der Sozialversicherung aufgenommen'. Die verein-

barte Rentenreform hat den Zweck, den Unterschie,d zwischen 
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den Vor-ASVG • ..,.Renten und den ASVG.-Rent,en zu beseiti:

gen und die Renten auf das gegenwp..rtige Lohnniveau auf

zuwerten. Die hiefür erforderlichen Mittel - allein im 

Bereiche der Pensions~ersicherung der Arbeiter handelt 

es sich um rund 1,2 Hilliarden Schilling -,können aller ... · 

dings nicht in einem JLhr aufgebracht werden. Bntspre

chend der Erkli=i.rung der Bundesre gierung soll daher die. 

Rentenreform in Etappen, beginnend; ab Jänner 1961, ver

wirk~icht werden. Für die Durchführung der ersten Etappe 

wird in der Pensionsver'sicherung de~ Arbeiter ein Betrag 

von 400 Millionen Schilling notwendig sein, für den im 

Bundesfinanzgesetz 1961 Vorsorge getroffen wirp.. Wei..,. 

ters sollen mit1.Jänner 1961 die Ruhensbestimmungen 

der §§ 91 bis 93 au;fgehoben und in diesern Jahr eine 

we itere halbe Rentensonderzahlung (halbe 14. Rente) ge..,. 

währt werden~ vJitwen. deren Ehegatten vor dem 1.J.1=irmer 

1939 .. , ge storben sind, sOllen, soferne sie n iyht be re i t$ 

eine vJi twenrente beziehen, Anspruch auf eine so lche er

halten. Der Mindestbetrag für den Kinderzuschuß soll 

für alle Rentner mit 50 S (derzeit 32S~ feptgesetzt 

we rden. In den Verhandlun§;envon. Vertretecrn der be iden 

Regierungsparteienüber diese ~~aßnahmen sind nocheini

ge weitere Verbesserunge,TI im Be re iche des Sozialversiche-

rungsrechtes in Aussicht genommen würden, . auf oie' hoch, .;, 

im einzelnen zurückgekommen. werden wird. 
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Ah 1.J~nner 1962 soll die zweite Etappe der 

Hentenreform' clu.rchgefUhrt vvc)rden. Ab J~nner 1963 wird 
\ 

den Anspruchsberecllt igten der volle Hehrbetrag ? der 

8 .. US der NeubemessLmg beziehLmgsweise Neuberechmm.g 

~1er Renten resu.ltieI't 5 gebLthren. Ab dem Jahre 1962 

soll auch die zVieite Rentensonderzahlung in vollem 

Ausmaß gewährt werden. Weiters ist in Aussicht ge~ 

nommen, nüt Wirksalü::eit 2,b l.Jänner 1962 den Begriff. 

der Invalidit~t im Bereiche der Pensionsversicherung 

der Arbeiter an den. BegTiff der Berufs Llüfähigkei t in 

der PensionsversicherLlng der j\..ngestellten anzun~hern. 

Ab dem Jahre 1963 ;:;6 lIen. (Ee Unter- und Obergrenze 

für den Hilflosenzuschuß erhöht werden. 

Weiters wurde zwischen den beiden Regierungs-

parteien auch die EinführLmg einer neue.n Form aeT 

Altersrente vereinbart. Versicherte, die mindestens 

35VersicherLLllgsjahre nachweisen, sollen die Höglich-· 

keit haben? schon vor VollendLlUg des 65.Lebensjahre's, 

Frauen vor Volle.tldung des 60.Lebensjahres, die Alters-

rente in Anspru.ch .t1E~hmen zu könneno Die Altersgrenze 

wird in 5 Etappen bis z um J8~hre 1966 auf das 60. bzw. 

55.Lebensjahr herabgesetzt werden. Diese neue Form 

der Altersre:nte trJ.gt d.er Tatsache RechnLlUg ~ daß in 

Österreich die Zahl der I.t1validi tätsrenten die Zahl 

der Altersrenten nicht Llmvesontlich übersteigt. 

Daraus muß der ISchluß gezogen v:erden 5 daß sehr viele 
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Arbeitnehmer scL10.n vor Zrreichlmg des derzeitigen 

Rentenalters infolge vorzeitigen Verbrauches ihrer 

Arbeitskraft gezwungen sind; allS dem Arbeitsprozeß 

auszuscheiden. Die neue vorzeitige Altersrente bei 
\ 

langer Vers icherLlngsdau.er wird es die sen Eenschen 

srmöglicL1(3tl j ohn·J eL18 ärztliche Untersuchung ouf 

sich nehmen zumLisseu? in den Genuß eine:r Rente zu 

konllnen, ';,!ird nach delI! A.llfaIl der Rente eine Erwerbs.-

tätigkej_t aufgenoYi1Yl1en? soll die Rente wegfallen 

Schließlich sind dia :Jeiderl Pa,rteien noch überein·-

gekommen, auch die Renten aus der Unfallversichertmg 

tLYlter ZlJ..grundelegu.ng der A.ufvvertlJJJ.gsfaktoreu) die 

, in der Pens ionsv3rsict.'-!:~ung Anwendung finden sollen 1 

aufzuwerten und ZLl Sch'\Nerversehrtenrenten aus der 

Unfallversicherlmg eine Zusatzrente in der Höhe von 

20 v.H. zu gewtihren. 

VJie schon ervJähnt? 'wird der Aufwand fLlr die 

DurchführlJ~ng der R'sntenxeform allein im Beretch der 

PensionsversicheTung der Arbeiter einen Betrag von 

Ttmc1 1,2 Nilliarden \5 erfordern. Der Gesamtauf'wand 

im Bereiche der Pensionsversicherlmg der Angestellten 

wird auf 420 1'lil1. S 'j der Ül1 Bereiche der kna~)pschaft-

lichen Pens ionsvers icherung a:.:tf über 50 11111. S 

geschätzt c Im Hinblick aLlf diesen AufvJand vvar es 

notwendig'j dem Vers icherlmgsprinzip entsprechend 

die Beitragssätzein der Pensionsversicherung 1 und 
, , 

zwar sowohl für die ~li..rbeitgeber~ als auch für die 
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ArbeitneL1Iicer zu srL1ölH3n. Die Erhönw'lg betr~:.gt ab 

Beginn der Beitrags;Jeriode Jänner 1961 je 0,5 v .I~L ? 

ab Begtnn der Beitrags:~)eriode Jänner 1962 je 

weitereO~5 VoH. der Beitragsgru.ndlage. Schließlich 

soll in der Pensionsversicherung tmd in der Unfall

versichertmg die tägliche Höchstbei tragsgrWJ.dlage 

von der ze i t 120 S (mo.natlich 30600 S) auf 160 S 

(monatlich 4.800 ,5) erhöht vJerden 0 Durch diese 

EinauSsetzmlg der .Höchstbeitragsgrundlage vvird 

dieflir weite Kreis@ der Versicherten derzeit be

stehende Untervers icherul1g in der Pens ionsver-· 

sicheru.ng beseitigt· und der dem ASvG. inne'wohnende, 

schon eingangs erwählite GrUl1dsatz 1 die Renten 

möglichst an den letzten Arbeitsverdienst des Ver

sicherten vor seinem Ausscheiden aus dem BerlJSS~' 

leben heranzufUhren, auch für die ZLüzunft beibe~ 

haI ten. Die Beitrags satzerhöbung tmd die Erhöhung 

der Obergronze werden im Jahre 1961 den Pensions·· 

versicherLillgs~räg8r.n Hehreinnahmen von fast 620 Mill.S 

bringen. 

Diese VereinbarUl1gen der Regiermlgsparteien 

haben in dem zuliegenden Gesetzesantrag ihren Nieder~ 

schlag gefunden. 

Bei ihren Verhandlungen 'liber die Rentenreform 

haben die Vertreter der beiden Regierw1.gsparteien 
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auch den vom Bundesminister für 'soziale Vervvaltu.ng 

im Hai d.Js. Zlll" Stellungnahme versendeten Entwurf 

einer 8 .:f'1ovelle zum ASllG. erörtert. Im Hinblick 

aLif die schwierigen Fragen der Rentenreforni einer-

seits und den Umfan'g der versendeten 8.Novelle 

andererseits sind sie UberetngekomInen, die Änderungen 

und Ergänzungen des ASVG. ~ die im Entwurf des Bundes·· 

ministeriums flj_r soziale Verwaltung in Aussicht 

genommen waren und in. diesem Antrag nicht enthalten 

sind~ sofort nach den Weihnachtsferien in Verhandlung 

zu ziehen. Es ist in Aussicht genommen 9 die Arbeiten 

so zeitgerecht abzuschließen, daß der Entwurf einer 

9.Novelle noch in der Herbstsession des Hohen Hauses 

behandelt werden kann. 

Zu den Bestimmungen wird im einzelnen noch 

folgendf-;s bemerkt ~ 

Die BestürJrlungen des Artikels I Z.l bis j~ 5 bis 7 7 

9 und 10 lit.a. stehen mit der Erhöhung der täglichen 

Röch::; tbel tragsgrundlage von 120 Sauf 160 S im Z usammen~ 

t.ang. Die Erhöhung der täglichen Höchstbeitragsgrund·-

lage mußte auch in einer Erhöhung der sogenannten 

IifvIindestbeitragsgrundlageii des § 44 Abs.6 ihren Nieder--
, . 

schlag finden. :l'Jach der letzterwähnten Bestümnung ist 

bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt oder keine 

Bezüge erhalten? als täglicher P...rbeitsverdienst 

ein Betrag von 16 Sanzunehmen. 
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Nach dem zuliegenden Antrag soll an die Stelle des Be~ 

trages von 16 S der Betrag von 20 S treten. Dies be

deutet? daß die monatliche :iNindestbeitragsgrundlage il 

von lt80 Sauf 600 S erhöht wird. Mit diesen Anderungen 

steht auch die nach Artikel I Ziffer 10 lit.b in Aus-

sicht genommene Erhöhung der 11iündestbei tragsgrlmdlage 1I 

in der freiwilligen Wei terversicherungim Zusammenhang. 

Die IIMinde stbei tragsgrundlage 11 für Weiterversicherte 

in der Kranken- und Pensionsversicherung ist m:L t 7 S 

für den Kalendertag festgesetzt. S 1e soll für die Fälle, 

in denen eine Weiterverstcherung nach dem 3l.Dezember 

1960 beginnt, 10 S betragen. 

Die Änderung unter Artikel I Ziffer Lt- l:l.toa lLYLd b 

entspricht der von den Regierungsparteien fUr 1961 und 

1962 vereinbarten Erhöhung der Beitragssätze in der Pen-

sionsversicherung. 

Das durch die Rentenreform bedingte Ansteigen des 

Rentenaufwandes wird bewirken, daß die Pensionsversiche-

rungsträger den Trägern der Krankenversicherqngwesentlich 

höhere Krankenversicherungsbeiträge für die Rentner, zu 

überweisen haben werden. Im Jahre 1961 wird der Aufwand 

der Pensionsversicherungsträger an Rentnerkrankenver

sicherungsbeiträgen aus diesem Grund. um rund 65 lhllionen 

Schilling ansteigen, Um den P ensionsversicherl-1.ngsträgern 

wenigstens für die Zukunft einen Teil dies8s f·lehraufwandes 

abzunehmen, soll der Nindestbetrag fii! den vom Re.ntuer 

zu entrichtenden Krarucenversicherungsbetrag '1011 6 S auf 
(. 80.... ,-, o. Ü al.Ler-
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dings nur für die nach dem 31. Dezember 1960 anfallenäen 

Renten erhöht "WGrd.en (Art.I,Z.8) .. 

Eine Neuregelung war auch auf dem Gebiete der 

Beitragsleistung des Bundes zur Pensionsve:r:sicherung 

(§ 80) notw~ndig. Die vJirksamkeit der ·Bestimmungen.des 

§ 80 Abs.2, nach denen sich die Höhe des Beitrages des 

Bundes zur Pensionsversicherung bestimmt, ist bei Inkraft

treten des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes auf 

fünf Jahre beschränkt worden. Nach § 80 Abs.3 würde ab dem 

Jahre 1961 eine Ausfallhaftung des BundEs wirksam werden, 

nach der jedoch den Pensionsversicherungstrijgern, nur sehr 

unzure ichende Bunde sbe i trFi.ge zuflie ssen würden. I,m Hin

blick darauf, daß die Auswirkungen der Rentenreform zur 

Zeit noch nicht präzise berechnet werden können, sind 

die Re gierungsparte ien übere inge kornmen, zunR.chst nur für 

das Jahr 1961 die Beitragspflicht des Bundes zur Pensions

versicherung zu regeln .. Im Zusammenhang mit der Neu

gestaltung des§ 80 für das Jphr 1961 ist die im § 80 

Abs.1 vorgesehene Beitragsleistung des Bundes in der 

Krankenversicherung bei der Versicherungsanstalt der 

österreichischen Eisenbahnen, die finanziell nur von ganz· 

untergeordneter Bedeutung war, fallengelaEsen worden. 

Im Zuge der notwendigen weiteren Novellierung des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes soll eine end

gült ige Bunde sbe itragsrege lung getroffe n werden" 

.. 
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Besondere Bedeutung konwt der BestimmQug des 

Artikels I Ziffer 12 ZQ~ die Ruhensbestinunungen''Üer 

§§ 91, 92 und 93 sollen mit Wirksamkeit ab l.Jä.nner 

1961 aufgehoben werden. Es handelt sich hier U,ll1 die 

Ruhensbestimmungen bei Zusammentreffen von Rentenan

sprüchen aus der Pensionsversicherung nach dem ASVG., 

bei ZQsal1lmentreffen eines Rentenanspru.ches aus der 

Pensionsversiche~ung mit einem RentenansprQch aus. 

der Unfallversicherung und bei Zu.sammentreffen e.ines 

Rentenanspru.ches au.s der Pensionsversicherung mit 

einem Anspruch au.f Ruhe(Versorgungs) genuß aus einem 

pensionsversicherangsfreien Dienstverhältnis. Diese 

Ruhensbestimmungen haben seit dem Inkrafttreten des 

ASVG. eine starke Unzu.friedenheit bei den davon be~, 

troffenen Rentnern ausgelöst. Das hat insbesondere 

~ür die Bestimmungen des § 93 gegolten, die zur Zeit 

vom Verfassungsgerichtshof aQcn einer Prüfung im Hin-

blick au.f ihre Verfass ungsmäßigkeit unterzogen werden. 

Um den wiederholt geäußerten Wünschen der Rentner~ 

organisationen gerecht zu. "verden? sollen nUl1. die ge~ 
. ' 

nannten Ruhensbestimmungen aufgehoben werden. In 

Hinkunft werden nur mehr bei Haft oder Au.slandsauf

enthalt des Anspruchsberechtigten (§09), bei Zusammen

treffen eines Rentenanspruchesau.s eigener Pensions

vers icherung mit einem Anspru.ch auf Krankengeld (§ 90) 

und bei Zusammentreffen eines RentenansprLlches aQS der 
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Pensionsversicllertmg mit 'Entgelt aus einer un-

o selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 94) Ruhensvor., 

schriften Platz greifen. Aber auch die letztge

nannteRuhensbestimmung soll im Zuge der ß.Hovelle 

eine Milderung erfahren. Im Artikel I Ziffer 13 

des Antrages ist in Al1..ssicht genommen, die Grenz" 

beträge von derzeit 500 S beziehlmgsweise 1.300 S 

auf 680 S beziehungsweise 1.800 S zu erhöhen. 

Jeder Rentenberechttgte soll~ sofern er Anspruch 

auf Kinderbeihilfe oder Familienbeihilfe hat,für 

jedes Kind vor Anwendung der Ruhensbestimmungen 

einen Betrag von 200 S monatlich ven seinem Entgelt 

absetzen können. Weiters is t vorgesehen, daß die 

von der Ruhensbestimrr'1,lll1g des § 91,:- betroffenen 

Rentner, wenn sie nicht während eines ganzen Kalender~ 

jahres beschiiftigt gewesen sind oder Entgelt bezogen 

haben, das nicht in jedem Kalendermonat gleich 

höch gewesen ist? einen Jahresausgleich nach dem 

Vorbild des Einkommensteuergesetzes 195'3 beantragen 

können. Diese Bestimmw1g wird insbesonders jenen 

Rentnern zugute koronen? die als saisonale Aushilfs·" 

kräfte im Fremdenverkehr) im Gastgewerbe tmd ähn

lichen Wirtschaftszweigen kurzfristig beschäftigt 

werden. 
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'Nie schon eingangs erwähnt? vlu.rde im Zuge der 

Verhandll1.ngen über die Bente.DIefo::'::'In auch die Ge~> 

vvährung einer zweiten Rentensonderzahlung - einer 

sogenannten 14.E.ente - vereinbart. Diese Vereinbarung 

hat i.hren Eiederschlag in einer Änderl1.ng des § 105 

dl1.rch Artikel I Ziffer 16 gefundetL Die zweite 

Rentensonderzahll1.L'lg v.'lrd im 2ionat haie i11e8 j edel;' 

Jahres nach den gleichen Grundsätzen gebühren] 1Nie 

die derzeit schon im Oktober gebührende Rentensonder-

zahll1.ng 0 Die ReglerungslJarteien sind übereingekomEle.n~ 

daß eine lLl-.Rente nu.r im Bereich der P ens ionsver

sicherung gewährt werden soll. Im Bere iche der Uhr. 

fallversicherung vdrd es bei der bisherigen Renten,· 

sonderzahlungsregelung verbleiben. Die Bestimmung 

des Artikels I Ziffer 16 ',c;ird zUlolge Artikel V 

Abs .~- mit der Maßgabe in Kraft treten? daß im i\Iai 

1961 nLJ..reine halbe l L:-.:Hente gebührt. 

\ 
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Im Zusammenhang mit der AU.fhebung der Ruhensbe

stimmung des § 91 ASVG. war eine Neukonstruktion be-

zij.glich des Hilflosenzuschusses vorzunehmen, Zufolge 

der Bestimmung des § 95 Abs.2 waren bei Anwendung des 

§ 91 die Renten mit Zllschüssen und Zuschlägen, also 

auch inklusive von Hilflosenzuscnüssen heranzuziehen~ 

D1eAufhebu.YJ.g des § 91 hätte be:vdrkt J daß Hilflösen-

'zllschUsse ebenso .wie Renten aus der PensionsversiC~1.e-

rung ungekurzt hätten gewährt werden müssen. Einer 

solchen Rechtslage kann schon deshalb nicht das 

Wort geredet ~erden) weil der Hilflosenzuschuß wegen 

eines besonderen körperlichen Zustandes, der natm~ge~ 

mäB nur einmal best;ehen lcann) gewährt ,'wird 0 Es soll daher 

in Hinkunft nur ein HilflosenzllschuB gebUhren, gleich~ 

gültig wieviele Rentenansprüche in der Person des Hilf-

losen zllsammentreffen. In den AnspruchsvorallssetZlL.'1.gen 
~ -

ist'duTeh die Neukonstruktion nach Artikel I Z.17 Keine 

Änderung eingetreten. Auch bezüglich der Bemessung wurde 
~ ,-

keine Änderung vorgehommen; es sollen jedoch? wie schon 

eingangs erwähnt wurde? ab l.Jänner 1963 die Unter- und 

Obergrenze erhöht werden. Der Hilf10senzuschuB soll von 

der Summe der Rentenansprüche ermittelt werden? wobei 

fm'" den Bereich' der Unfallversicherung der Grundsatz 

der Kausal;i.tät zwischen Versicherungsfc:ül und Hilflosig .. 

keit beibehalten wird. Treffen ein Rentenanspruch bezw. 
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'de ise RentenansprUche aus der Pensions versicherung . -'-mle, 

einem Rentenanspruch aus der Unfallversicherung zusammen, 

"wird der Eilflosenzuschuß gleichfalls von der Summe 

dieser R.entenansprüche zu ermitteln sein. 'Ist aber die 

Vollrente aus der Unfallversicherung höher als 1.200 S, 

wird der Hilflosenzuschuß in der Höhe der halben Voll-

rente, also unter Außerachtlassung der Obergrenze von 

600 S ge büttre n. 

Die bisher im leistungsrechtlichen Teil des Gesetzes 

enthaltenen Vorschriften über den Hilflosenzuschuß 

(§§ 206', 263 und 287)können aufgehoben vJerden. 

Die BestimmunGen des Artikels I Z.18. und 19 

stehen mit der Erhöhung der t~glichen Höchstbeitrags-

grundlage im Zusammenhang. 

Durch Artikel I Z.20 wird ein neuer § 205a einge-

fügt, in dem ausgesprochen wird, daß Schwerversehrten 

eine Zusatzrente in der Höhe von 20 v.H. ihrer Ver- / 

sehrtenrente gebührt. 

Die Änderungen unter Artikel I Z.22 bis 24, 33 

lit.b, 34 bis 36, 37, 39, 41 lit.b, 42 und 43 stehen 

mit der Einführung der vorzeitigen Altersrente bei 

langer Versicherungsdauer im Zusammenhang. I'ie Einführung 

dieser Rente wurde zum Anlaß geDommen, um sowohl diese 

Leistung aus der PensionsversicDerung als auch die durch 
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die 3.Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge

setz, BGBl.Nr.294/1957, geschaffene vorzeitige Alters

rente bei Arbeits,losigkeit 21s eigene Versicherungs

n.:i.lle zu konst,ruieren. Aus den Versicberungsf;:i,llen des 

Alters \'verden sohin in Zukunft in der Pensionsversicrle-

rung der Arbeiter und in der Pensionsversicherung der 

Angestellten die Altersrente, die vorzeitige Alters-

rente bei Arbeitslosigkeit und di~ vorzeitige -Alters-

rente bei langer Varsicherungsdi:mer, in der knappschaft

lichen Pensionsversicherung der Knappschaftssold, die 

Knappschaft sal tersrente, dia vorze it; ige KnalJpschaft s-

altersrente bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige 

Knappschaftsalte 1'S:1:>'3 nte be i lange r VaJ.~s icLerungsd aue r 

gei,vÄhrt werden. An den Bestimmuncen über die vorzeitige 

Altersrente. beiArbeitslosigkeit ist meritorisch nichts 

geändert worden. Die Gründe für dia ,-S infUhrung der 

neuen vorzeitigen Altersrente bei langer Versicherungs

dauer 'und die voraussetzungen für diese Rente wurden 

bere its eingangs d C:ir ge legt. 
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Eitlen sGtr breiten B.aum in den Verhandlungen i.5.ber 

die Rentenreform bezi~hungswe ise die sonstigen p'nde

rungen im Bereiche des Pensionsversicherungsrechtes 

nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat 

die Bestimmung des § 253 AbSo1 eingenommen,,· Die dort 

enthaltene Regelung, c'c~ß aer' Anspruch auf· Altersrente 

unter anderem auch voraussetzt, daß der Versicherte 

am Stichtag in der Pensionsversicherung nicht pflicht-

versichert ist, hat für einen Teil der Versicherten 

bewirkt, daß sie de factD vOm Rentenanspruch ,ausge

schlossen sind, weil sie die erwÄ.hnteVoraussetzung 

nicht erfUllen können~· Es handelt sich hier insbesonde-

re um die Hausbesorger, oie bei AUfgabe ihrer Beschi:ifti

gungauch die Dienstwo.hnung verlieren", Für diesen Per-

sonenkreis soll nun dadluch vorgesorgt vJerden, daß etne ' 

Pflicht versiehe rung auf Grund eine r Be sch~ft igung~ 

aus der kein höheres Sntgelt als 680 S gebührt, außer 

Betracht zu bleiben hat. Diese BegrenzLlnr;, di.e in An-

lehnung an den neuen§ 94 'gewi'ihlt ",Jorden ist, wird 

sie be rste llen, daß be j_ den ce rze i t ige n '2 inkoffirn8 nsver-

hFiltnissen fast alle H~usbesorger, ohne die Dienst-

wohnung aufgeben zu raUssen, o ' (Ile Altersrente bean-

spruchen können, sofern 3ie d 1e sonstizen Voraus·-

setzungen hiefür erfUllen. 

Durch Art ike 1. I Zi.ffer 44 I/JUrde § 285 Abs. 3 

über das Ausmaß der Knappsc:laftsrente ge 8.ndert. 
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Die Knappsch2ftsrent3, (~j_e nicht einen vollen 3rsatz 

für den Verdienstausfall bei InvaliditÄt, sondern nur 

eine Zubuße zum ~inkommen, das bei "Dienstunfilhigkeit 'J 

erfahrungsgemRß absinken wird, darstellen soll, wird 

der bisherigen K::,nstruktion nach rechnu119sITl?ßig im 

halben Ausmaß der KnappschaftsvDllrente gewii,brt. Die 

Einschr~nkung, daß bei der Knappschaftsvollrente 

höchstens 540 Versicherungsmonate berücksichtigt werden 

können,h~tte konsequenter Weise dazu fUhren mUs sen, 

daß die fUr die Bemessung der Knappschaftsrente zu 

berücksicht igend en Versicherun gsze i ten höchstens die 

Zahl von 270 erreichen dürfen. Diesem Gedanken \vurde 

in der Neufassung des Abs.3 des § 285 Rechnung ge-

tragen. Dementsprechend erübrigt sich auch die Bei-

behaltung des Steigerungsbetrages fUr die 270 J'v1·:::mate 

übersteigenden Vi~rsicherungszeiten. Piese j\nderung, 
, 

die schon in dem vom Bund,:sministerium fü!' soziale Ver-

waltung im Hai d.J. zur stellungnahme versendeten 3nt

wurf einer 7.hovelle zum Allgemeinen sozialversicherungs

gesetz enthalten war, sollte im zusammenhang mit der 

Rentenreform schon jetzt in das Gesetz aufgenommen wer-

den, damit die schon' cerzelt überhöhten Knanpschafts-

renten nicht eine weitere weit tiber das sozial Notwendige 

hinausgehende Erhöhung erfahren. 

Die Be st immung de s Art ike 1 I Ziffe r 49 trÄ,gt 

dem Wunsche der Landwirtschaftskrankenkassen Rechnung, 

den ihnen schon derzeit noch § 3-19b gebührenden Zu-

schlag zu den Ersatzansprüchen gem::i,ß §§ 315 Absr 1 
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und 317 allf das 1 7 6facho zn erhöhen. Durch diese 

Gesetzesä.nd8rlmg wird' den LarldYiirtschaftskran1re.n~' 

kassen ein Nehrbetrag von rLmd 3 Hill~S jEthrlich 

zufließen. 

Durch die .Ä.nderung im Artikel I Ziffer 50 
vJird § 1-:-33 Abs.3 dahin geändert, daß der Vorstand 

des Bauptverbandes? der die Bezeichnilllg Präsidia1-

&lJ,sschuß fUhrt (§ 433 Abs .1), l'ücht mehr wie bisher 

0' \ • 
aus 10 7 sondern allS ll1.sge sar:J.t 20 Mitgliedern be-

stehen ·wird. Diese }\nderLu.lg hat sich im Zuge der Neu-

bestellung der Verv,7altungskörper des Bauptverbandes als 

zwecl;:mäß ig erwiesen, Die Änc1er lillg soll rückvvirkend 

mit 1.Dezember 1960 vvirksam werder:'!., mn. die Nög1ichkeit 

zu bieten, den neu.en Präsidialausschuß noch Ül r·1onat 

Dezo ml:;8r lÜ)llS t t t L.Li e:.CI:3.t1. zu l~önnen. 

Artikel I Ziffer :{l sieht eine 

.i.\.mlorung des § L1-472~ nnd die. EinfLtgung eines neuen 

§ 41+7b vor. Der § l+L:-7a? betreffend den Ausgleichsfonds 

der Krankenversicherungsträger? ist im Zuge der 

6.Nove11e? BGB1.Nr.87/1960, eingefügt vwrden. Die 

nunmehr vorgesehene Änderlmg beziehLmgsweise Er-

gänzung des Gesetzes crif:':'t die nti>heren BestimlTlUn.gen 

über den AU.sgleichsfoncls. J).?T Fonds soll durch Bei-

träge. des BLmdes? der K::::'ank311-versicheru.ngsträger UJld 

, sonstige Einnahmen? v>!ie etv!8. Verniögenserträgnisse tll1d 

ähnliches' dotiert ·werden· Der BW'ld ·wird jährlich 50 Mill. 

S an Beitrag zahleno Die am Ausgleichsfonds beteiligten 
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KrankenversicherLillgstriiger werden ein halbes P:rozent 

ihrer Bei-cragseinQc-ciln;E:.r, J.,lsJeitrag einb:ringen. PUr 

das Jahr ·1961 ka.lJ1l mitGesamteinnahmen in der Höhe 

einnahmen sind zur 8ilclLillg einer RÜc·klage zu verwenden, 

/ 

der Krankenkassen herangezogen v,el'den darf, der auf 

unvorhergesehene Ere iGDis se 5 \üe Epid2'!1ie:t1 ~ jo,t Dr-· 

katastrophen oder äh.nliches zLJrückzcLführsn ist. Die 

VerfUgung tiber Mittel de;3 AusglE;ichsfonds obliegt 

dem Pr~:istdü:,.lausschuß des II8,uptverlx:mcles 7seine Ent.-

scheidungen bedLtrfen (ier Genehmigung der obersten 

Aufsichtsbehörde im Fi.nvernehwell mit delii Bw.1.desministeriu.n: 

für Finanzen. 
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Auch d:Le Bestimmung deB _t:crt.I :Z.::2 befaßt sich mit 

der Krankenversicherung., und zwar mi t der der Bundesange

stellten. Im § 488.Abs.l ASVG. ist als monatliche Mindest

bemessungsgrcmdlaGe ein Betrag von 750 S festgesetzt. ~!enn 

die im Verhinein festgeset;;;ten stehenden Bezüge des Ver

sichertEn dies~n Betrag. nicht erreichen, hat der Dienstgeber 

den Di=f'3Y2Ylzbetrag zur-Gänze allein zu tragen. Im Hinblick 

auf die finanziell angespannte Lage der Krankenversicherungs

träger nach de.;:l Bundesangeste II ten Krankenversicherungsge

setz 1937 hat das Bundesministerium für Finanzen der von 

den heiden KrankenverSicherungsträgern angestrebten Erhöhun.g 

der lHindestbemessungsgrundlage von 750 sauf 1000 S monat-

.. ~cll zvgestimmt. Aus dieser Maßnahme werden der Krankenver

sicherungsanstalt der Bundesangestellten und der Versicherungs

ansta.lt der österreichischen Eisenbahnen, sowei t sie Träger 

der Kr.:::;:ll~:C:l!ni'ersicherung nach dem BundesangesteIl ten-Kranken

'1orsicheru.ngsgesetz·1937 ist, Mehreinnahmen in der Höhe von 

rund je 2.15 Millionen S zufließen. 

In eine~11 neu. eingefügten § 512a (Art.I Z.54) wird 

Krankenvel'sicherungsschutz jenen Beziehern einer Rente aus 

der Unfail ver~)icf16rung eingeräumt, bei denen der Versicherungs-

fall schon vc~~ Cl.em 1.1.1939 eL"1getreten ist. Es handelt, sich 

hiebei 'U.ms:;l1L~tz;lmfssvveis~ ;00 P'.~rsonen, denen die Lei.stungen 

der Kr&nkenverstche!'ung im gleichen Ausmaß gebühren sollen, 

wie den kr-ankonvorsicherten D3ziph8rn einer Rente aus der 

Pensionsversicherung. 

Art,1 Z .56 fügt dem Gesetz unter anderem einen 

neuen. § 522 1: ein. Diese Bestimmung räumt Wi twen, deren Ehe

(::ttte vor dem 1.1,1939 verstorben ist, einen Anspruch auf 
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Witwenrente aus der Pensionsversicherung ein, we;nn sie 
f. 

nicht schon nach den derzeit gel tenden B 8stiIlli'llungen einen 
.. 

sälchen Anspruch haben. Voraussetzung für den Rentenanspruch 

ist d'cr Nachweis von Beitragszeiton nach § 226 Abs.l ASVG. 

oder Ersatzzeiten im Sinne des § 229 ASVG. in der Mindest-

dauer von 60 Monaten •. ~ie Höhe der Witwenrente nach § 522 i 

vmrde mit 260 S festgesetzt, was ungefähr dem Ausmaß der Min-

destwi twenrento' für Altrenten entspricht. B'ei Vorliegen der 

Voraussetzungen wird auch zu den Witwenrenten nach § 522 k 

eine Ausgleichszulage gebühren. :Oie Schätzung der Zahl der 

in Betracht kommenden Personen konnte nur auf Grund allge-

meiner versicherungstcchnischer'Überlegungen vorgenommen 

werden. :Oabei war zu berücksichtigen~; daß neue Renten in 

der Hauptsache nur in der PensionsVGrsicherung deT Ar-

bei ter anfallen. werden .und zvvar im merkbaren Ausmaß bei 

derPensionsveTsicherungsanstal t der Arb eH er nnd bei der 

Land- und Forstwirtschaftlich~n Sozialversicherungsanstalt. 

:Oie Zahi der Rentenborechtigten\vird zwisChen 2000 und 

2.500 liegen. :Oer jährliche Hentenaufvvand vvird c:mfangs 

rund 5 Mill.S betragen und sich innerhalb der nächsten 

10 Jahre 't.ail et'JIla 1/4 verringern. 

:Oie bisher nicht' im. einz eInen 'crläuterten B e-

stimmungen des vorliegenden AntrLcges' betreffend die in 

ihren Grundzügen schon eingangs dargestellte. Rentenrefvrm. 

Hiezu ist im einzelnen folgendes zu sagen: 

! ! 
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Schon eingangs wurde auf die' unterschied liche Be

handlung der Vor-ASVG. und der ASVG.-Renten hingewiesen, 

die ihren Grund im wesentlichen in Maßnahmen·des Geset.z-

ge bers gefunden hat. He ite'rswurde auch' erw~hnt, daß 

die ASVG.-Renten zu Altrenten im weiteren Sinne des 

tvortes geworden sind, n'icht zuletzt deshalb, weil die 

im Arbe it sprozeß Stehenden in der Lage' slnd, sich je-
\ 

we ils de,n ent sprechenden Ante il an dem erhöhten Sozial-

produkt in Form höherer U5hrie und GehrUterzu,sichern; 

die aus dem Berufsleben Ausgeschiedenen haben diese 

Möglichkeit nicht. Für diese PBrsonen '- es, handelt sich 

im wesentlichen um die Rentner - mußdahe:r der Gesetz-

geber vorsorgen. Auch den Rentnern süllen die wirt

schaftlichen Erfolge der BerufstFi.tigen - sowe-it sie im 

Lohn und Gehalt zum Ausdruck kommen - zuteIl werden; 

d 1e Rentenreform setzt sich daher zum Zie 1,a11e vor-

o handenen Rent~n und~lle ab 1.J~nner 1961 anfallenden 

Renten auf das derzeitige Lohnniveau zu bringen. 

Insbesondere wird durch die neu in das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz aufzunehmende Anlage 5 und 

durch den dem § 242 angefügten Abs.3 errelcht, daß 

die ab 1.Jänner 1961 anfallenden Renten trotz der 

fünfj~hrigen Durchs~hnittsbildung bei der Bemessungs

grundlage dem jetzigen Niveau entsprechen~ss 'hat' 

sich nämlich gezeigt, daß die im stammgesetzmit 

'Wirkung vom 1.Ji'-i.nner 1956 festgesetzten Aufwertungs-
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faktoren für vorher liegende Beitr,agsgrundlagen nicht 

mehr hinreichend sind und 'daß auch für die' Zeit ab 

1. August 1951 Aufvve rtungsfakt oren notwend ig sind. 

Dieser relativ einfache vJeg konnte für die vor

handenen Renten nicht generell beschritten werden, 

... 

denn er hR.tte bedeutet, daß sie nach· den Be st immungen 

des ~'ierten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungs~ 

gesetzes neu zu bemessen gewesen wi=i.ren. Dies war aber 

deshalb nicht möglich, weil'bei den Rlteren Renten

fR.l1en die Unter lagen für eine so lche Neubeme ssung 

nicht ausreichen. Lediglich für die nach deno'Bestimmungen 

de s 1. Sozialvers iche run gS-Neure ge lungsge setze s, EGBL 

Nr.86/1952,das für VersicherungsfAlle zwischen dem 

1.April 1952 und 31.Dezember 1955 ~alt, und des All

gemeinen soziaiversicherungsgesetzes bemessenen Renten 

sind die entsprechenden unterlagen vorhanden, aus denen 

ohne größere schwierigkeiten in de'r administrativen 

Durchführung eine Aufwertung der Beitrgsgrundlagen 

nach· Anlage 5 und damit eine Neubemessung unter An

wendung der §§ 242 und 243 in der FC:cssung"des Entwurfes 

vorgenommen werden kann. D:-rüber hinaus ist nur die 

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten in der 

. Lage, auch vor dem 1.April 1952 angefallene Renten 

individuell nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetz neu zu bemessen (siehe § 522g des sntwurfes). 

• 
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Für die vor dem 1 •. April 1952 angefallenen Renten 

der Pensionsversicherung der Arbeiter und dSr knapp

schaftlichen Pensionsversicherung mußte der Entwurf 

Pauschalmethoden für die Neubemessung vorsehen, da bei 

e ine!!l Großteil die ser Renten die Unterlagen für eine 

individuelle Neubemessung nicht hinreichen oder über

haupt nicht mehr zu beschaffen 
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wären. Außerdem wäre e.s nicl:lt"zuverantworten.ge.:. 

wesen~ ". gerad~denältestellR~ntenernpfängern wegen'

vieler zeitraubender Erhebung~n ib Zuge·der. Nel1be~:; . : 

messung die: Anpass Uf ... g. ihrer Rentean:.daS: het1tige' ., 
.~ " '. . 

Niveau. noch .läng:ere· ,Zieit. vorzLlenthalten:.' ·:~-t~ ..... :." ; 
Die in § 522 f en-ch~l tene, progress.iv >vlirh:end~ 

Pau$chalmethode geht davon aQs? die aQS dem Vor-
I 

ASVG-Recht stammenden Hindestrenten nicht mehr zu 

erhöheno Dies war ein Grund dafür, daß die Methode 

zwischen der Pensionsversicherctng der Arbeiter und 

der knappschaftlichen Pen-sionsversicherung cmter-

scheidet. Es war aber auch darauf Bedacht zu neh.tl1en? 

daß das Leistungsniveau der knap)schaftlichen Ver·-

sicherung immer .höher als in der Arbeiterversicherung 

war - dies führte zu verschiedenartigen Auswirkungen 

/ 

des Rentenbemess ctngsgesetzes - und daß die 1.Novelle zum 

ASVG. die beiden Versicherungszweige nicht gleich' 

behandelte. Daher mußte auch die p'auschalmethode 

des Entwurfes für beide Versicherungen getrennte Vor-

schriften vorsehen~ um auch die davon betroffenen 
. ) 

Renten auf das derzeitige Lohnniveau ZQ heben. 

Zll den neuen Aufwertwlgsfalctoren der Tabelle 5, 

die indirekt allch in der Pauschalmethode enthalten 

sind:; -ist in.sbesondere zu bemerken~ 

Die Aufwertctngsfaktoren entsprechen der Lohn-, 

entwicklung und sollen es ermöglichen? daß bei 

112/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 69 von 79

www.parlament.gv.at



\ 

- 2?-

gleicher BeschäftigLli1gund gleicher VersicherCLngs

dauer gleich hohe Renten gezahlt werden. Ausgangs

punkt für die Ermittlung dieser Aufwertungsfaktoren 

vvar die Entwicklung der Durchschnittslöhne ? die je-

doch unter 3erLicksichtigCLng einer 'Verschiebung in 

den Beschäftigungsverh8_ltnissen in Richtung auf 

höher qualifizierto Ti:i.ti::;l:ei tell modifiziert 1fvLU'de, 

Es handelt sich dabei WTl eine im wesentlichen ab-

geschlossene E.ntwicklung Die VersCllieb!Jl1.g in den 

Beschäfttgu.ngsverhältnissen wird in ZlikCLnft nur 

untergeordnete Bedeutung erlangen. Die Ursache liegt 

darin? daß in der Vergangenheit die Investitionen 

eine starke Erhöhung der Produktivität ermöglichten. 

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit einer Ver

schiebung in den Beschäftigungsverhältnissen in 

Richtung auf höher qualifizierte Tätigkeiten. JlJoch zu 

Beginn der Fünfzigerj ahre Vlar der Produ.ktionsaPIJarat 

lückenhaft und zusätzlicbe Investi-tionetL ermög-

lich ten e irre außergev;öb.nlich hohe ProdLLl{tiol1s

steigerung. Betriebe mit einem veralteten Maschinen

park konnten ihre Produktion stark steigern} nachdem 

sie moderne r·laschinen einsetzten (vergl.· ;iAii:lekte 

der österretchischen Konj unkt LU'poli tik in~ Herbst 

1960 n von Prof. Dr. Franz Nemschak) 0 Noch' im DL.1I'ch

schnitt der Jahre 1952 bis 1956 konnte durch eine 

Bruttoinvesti tion von ru:nd 1 Milliarde Schtlling das 

. Nationalprodukt um mehr als 300 Millionen Schilling 
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vermehr~ werden, während die gleiche InvestitionssWillne 

in den letzten Jahren nur mehr eina Produldions

steigerUJlg l)Jn 180 Millionen Schilling erlangte. Daraus 

kann geschlossen 'werden, daß die in der Vergangenheit 

ins Gewicht fallende Verschiebung in den Beschicdti

gw.'lgsverhältnissen Ül ZCLtcLmft die Entwicklung der 

Durchschnittslöhne kaum mehr beeinflussen wird. 

Unter Bedacbtnahme allf diese Erkentnisse villrden 

die der Anlage 5 zllgrw.'lde gelegten Alifwertllllgsfaktoren 

ermittelt. Für die Zeit vom Jahre 1939 bis19Ll-6 kann 

man sich nach Meinung der Antragsteller mit einem 

EinheitB"faktor begrrLi.gen, vveil in di6""'ser Zeit'- im Hin~ 

blick allf die bestandene beziehwlgSv.reise noch ans·

lallfende Zwangsbewirtschaftl.mg keine echten Lohnver"" 

schiebu.ngen beobachtet '0Jerden kormteno Diese Über--

legu.ngen gelten nj.cht fL1r die Zeit vor dem. Jahre 19390 

Dazu kOfill'1lt J .daß die nach der Besetzung Österreichs 

durchgeführte Scl'ülling-Nark-Umrech.mmg eine Ver-

zerrLmg des Lohnniveaus verlITsachte, die nwnnehr durch 

die EinfU.hrung eines höheren Faktors für die Jahre 193'8 

und früher aüsge glichen vlGrden soll. 

Die Antragste 11er sind sich bevvußt) daß die vorge

schlagene Rentenreform nicht in jedem einzelnen Fall 

dasgosteckte.Ziel erreichen wird. Die den Reform

vorschlägen zllgru.ndeliegendcn Berechnll.ngen haben 

jedoch gezeigt, daß für die große Masse der Renten die 

angestre bte G le-ichziehung zv'Jischen Vor~·.ASVG. -Henten 

112/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 71 von 79

www.parlament.gv.at



' ... 

- 29 -

und ASVG. -Renten erreicht \Nird und die Renten im 

Durchschnitt tatsächlich dem derzeitigen Lohnniveau 

entsprechen werden. 

Nach Durchführung der beantragten Rentenreförm 

wird auf dem Gebiet der österreichischen Sozialver

sicherlUlg das Altrentenproblem endgültig beseitigt 

sein. 
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In finanzieller Hinsicht ist zu bemerken: 

A) Pensionsversicherung. 

Die finanzielle Auswirkung des vorliegenden Ent-

wurfes auf dem Gebiete der Pensionsversicherung soll ge

sondert für die Pensionsversicherung der Arbeiter, für welche 

Bundesmittel in Anspruch genommen werden, und für die Pen

sionsversicherung der Angestellten sowie die knappscbaft

liehe Pensionsversicherung dargestellt werden. Die Darstel

lung kann sich auf die Gebarung im Jahre 1961 beschränken, 

da die Festlegung des Bundesbeitrages nur für dieses Jahr 

erfolgt. Die Beschränkung auf einen möglichst kurzen Zeit

raum ist aber auch deshalb geboten, weil die Voraussage 

der Auswirkungen einschneidender Leistungsverbesserungen 

umso unsicherer sind, je länger der Vorhersagezeltraum ist. 

Bei den drei Trägern der Pensionsversicherung der 

Arbeiter bringt die ab 1.1.1961 in Kraft tretende Erhöhung 

der Beitragssätze um je ein halbes Frozent für Arb·ei tnehmer 

und Arbeitgeber für das Jahr 1961 Mehreinnahmen an Beiträgen 

in der Höhe von rund 300 Mill.S. In diese~ Betrag ist auch 

d~e Auswirkung der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage auf 

4.800 S monatlich, die sich in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter relativ nur geringfügig auswirkt, berücksich

tigt. 

Die in der Parteienvereinbarung beschlossc:men 

Leistungsverbesserungen verursachen für das Jahr 1961 fol

gende ~ehraufwendungen: 
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1. Etappe (ein Drittel) der Rentenreform ... 400 Mi11.S 

Halbe 14. Monatsrente ..................•.•• 180 rr 

Aufhebu'nr: der Ruhensbestimmunp;en 
(§§ 91 bis 93 ASVG.) ...... ~ ......•...•..• 50 II 

Rente an Witwen, deren Ehee;atte vor 1939 
ge s t 0 rb en ist') o. e '" 6' 0 0 '" • 0 ., • a 0 •• a 0 •• '" • '" 6 CI 0 • • • 5" 

Mehraufwand an Bei~rägen für die ~ranken
versicherung der Rentner ..........•.•....• " 45 Ir 

Erhöhung des Mindestbetrages für den 
Kinderz"uschuss :............................ 6 rr 

ff 

rr 

zusammen .......... 686 Mi11.S 

Die Kosten der Einführung einer vorzeitigen Altersren

te bei langer Versicherungsdauer (Frührente) werden sich 

im Jahre 1961 auf einen Altersjahrgang beschränken und im 

Hinblick auf die erfahrungsgemäß bei jeder Neueinführung zu 

beobachtende Anlaufzeit im -ersten Jahr der ViTirksamkei t 

nur gering sein. Sie können, ebenso wie die nicht sehr 

stark ins Gewicht fallenden Mehraufwendungen aus weiteren 

geringfügigen" Lelstungsverbesserungen, insbesondere aus der 

Milderung der Ruhensvorschrift des § 94 ASVG., aus Beitrags-

mehreinnahmen bedeckt werden, die sich auf, Grund der seit Er-

stellung des Budgetentwurf8s vom 13.7.1960 sich abzeichnen-

den weiteren Verbesserung der 'Hirtschaftslage erwarten las-

sen. 

l1..uS den vorstehend angeführten Mehreinnahmen und 

lViehrausgaben ergibt sich per saldo eine Mehrbelastung der 

drei Pensionsversicherungsträger der Arbeiter in der Höhe 

von in~gesamt . . . . .~ ~86 Mill. S. 
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Durch Hinzufügung dieser 1Vii?hrbelastung zu der im 

Budgetentvvurf vom 13. '7 .1960 angeset zt en Summe der Bundesbei-

träge zur Pensions versicherung nach dem ASVG. in der 

Höhe von - •... ,; ... .. ........ .. ......•......... 8 1. 293, '7 lVIiI 1 . 8 

ergibt sich der in § 80 des-Entwurfes vorgesehene Gesamt-

betrag des Bundesbeitrages von .............. 8 1.6'79,'7 Mill.8. 

Di8 Auf teilung des Gesamtbetraz;es auf die drei in 

Betracht kommenden Versi'chcrungsträger geht aus der nach-

folgenden Aufstellung hervor. D,abei Erfolgte die Auf teilung 

des Mehraufwandes von 686 Mill.S im Verhältnis des Renten-

aufwandes der einzelnen Versicherungstr~ger nach der gegen-

wärtigen Gesetzeslage. 

Pensionsver
sicherungs
anstalt-der 
Arbeiter 

Mehraufwand 581,2 

Land-u. Versiche-
Forstwirt- rungsan
schaftl. stalt 
Sozialver- der öst. 
sicherungs-Eisenbah-
anstalt nen 

Millionen Schilling 
93,1 11,7 

zusammen 

686,0 

ab:Mehreinnahmen 274,7 19,1 6,2 '300,0 

74,0 Mehr bel astung _~3_o...,.6--",-,,5,--_____ ~--,-__ ~ 386,°_ 

-. zu:Ansatz des Budgetent-
wurfes vom 13.7.60 888,8 399,9 5,0- 1.293,7 

Bundesbeitrag nach 
§ 80 des Entwurfes 1.195,3 473,9 10,5 1.679,7 

In der :!:~gsionsversicherunr; der Angestellten und in 

der knappschaftlichen Iensionsversicherung wirkt sich die 

Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage wegen der höheren 
, J 

durchschnittlichen _Lrbei tsverdienste stärker aus als in der 
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Pensionsversicherung der ArbeiGcr. Zusammen mit der 

Erhöhung der Beitragssätze erg8ben sich als Mehreinnahmen 

für das Jahr 1961 

bei der Pensionsversicherung$anstalt 
der Angestellten, ..... , ... 0 •••••••••• rd. 245 Mill .. S, 

bei der Versicherungsanstalt dea 
österreichischen Bergbaue's ......•• ~d. 12,5 Mill.S. 

Die lVlehraufwendungen auf Grund des En-cvrtirfes werden 

voraussichtlich 

bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Jmgestellten ................... rd. 285 Mill.S, 

bei der Versich~rungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues ........ rd. 32,5 Mill.S 

betragen. Daraus errechnet sich für das Jahr 1961 die zu 

erwartende Iv'-shrbele.8tung 

der Pensionsversicheru.r:r;sanstalt der 
Angestellten mit ....•. ':' ............. rd. 40 Mill .... S, 

der Versicherungsanstalt des österrei-
chischen Bergbaues mit ........... -.rd. 20 Miil~S. 

Beide Anstalten müssen die angeführten l\~ehrbelastungen 

äi.l'i:3dem vorhandenen ReinveTmöp;€:l1 decken. Hiedurch tritt 

jedoch keine wesentliche Schmälerung ihrer Reserven ein.' 

Hinsichtlich' der h-usgleichszulagen si$ht der Entwurf 

vor, daß eine derzeit gebührende Ausgleichszulage sich um 

die aus dem Entwurf resultierende Erhöhung der Rente 
, 

vermindert. Für das Jahr 1961 k~~n die sich hieraus 

ergebende Ersparnis an Ausgleichszulagen -- vermindert um 

den Mehrbedarf infolge Auszahlung der halben 14. Rente -

für alle Träger der :Fensionsversicherung mit rund 80 Mill.8 

geschätzt werden. Im ZusaTImenhang damit wird darauf 
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hingewiesen, daß .im Bundesvoranschlag ·1961 die"Rrsparnis 

von 80 Mill. S nicht be~m iir'.st;ltz :(ür qJe Austsleichszulagen 

sondern beim Jillsatz für den Bundesbeitrag zur Pensionsver, 

sicherung in l:"'bzug gebracht worden ist.' Daraus erklärt sich 

der Umstand, daß die Summe des Bundesbeitrages im § 80 

des Entvmrfes um,80 Mill. S größer ist 2,ls im Bundesvoran-

schlag. 
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B) Unfallversicherung. 

Bei der i,llgemeinen Unfallversicherungsanstal t 

wßrden sich aus der Erhöhung der Höchstbeitrags

grundlage Beitragsmehreinnahmen von ruillE,hernd 5 l\IIill.S 

ergeben. ,Die Mehrausgaben des Versicherungsträgers, 

die im wesentlichen aus der Erhöh~g der Renten nach 

der Rentenreform mit einem Drittel des Mehrbetrc:..ges 

sowie aus der Einführung einer Zusatzrente für Schwer

versehrte resultieren, werden sich im Jahre 1961 mit 

fast 35 Mill.S beziffern. 

Die Mehrbelastung der l~stalt in der Höhe von 

rund 30 lIiiill.S wird keinen Gebarungsabgang mit sich 

bringen, -da der il.nstalt infolge der mit 31.12.1960 

in Wegfall kommenden ;'~bzweigung eines Teiles der Un-

fall versicherungsbeiträge zugunsten der Pensionsver-

sicherung ein Mehr an Beitragseinnahmen in· der Höhe 

von rund 110 Mill.S zusteht. 

Der Mehraufwand in der Unfallversicherung bei 

der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialvcrsiche-

rungsanstalt nuß durch eine iI'l Wege einer Satzungs-

änderung vorzunehmenden Erhöhung des Zuschlages zur 

Grundsteuer gedeckt werden 7 da die Gebarung in der 

Unfallversicherung im Jahre 1961 voraussichtlich auch 

ohne die Leistungsverbesserungen des vorliegenden 

Entwurfes negativ sein dürfte, 

Die Versicherunp;sanstalt der ö13terreichischen 

Eisenbahnen 1 bei der der l~ufw8..c"'ld in der Unfall ver-

sicherung im Umlageverfahren zu decken ist, wird 
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den Hundertsatz der Umlage zur Deckung des Mehr

aufwandes höher ansetzen müssen. 

c) Krankenversicherung. 

Im Zusammenhang mit der Rentenreform ur.d der 

Einführung der halben 14-. Rente werden den Gebiets-, 

Betriebs- und Landwirtschaftskrankenkassen in der 

Krankenve;rs1cherune; der Rentner Beitragsmehreinnahmen 

zufliessen, die für das Jahr 1961 etwa 65 Mill~S 

betragen werden. 

Andererseits werden die genannten Krankenkassen 

im Jahre 1961 rund 18 Mill.S an den beim Hauptver

band der ~sterreichischen Sozialversicherungsträger 

eingerichteten "Ausgleichsfondi? der Krankenversiche

rungsträger" zu zahlen haben. Zusammen mit dem Beitrag 

des Bundes zu diesem Fonds in der Höhe von 50 Mill.S 

jährlich wird der Ausg18ichsfonds im Jahre 1961 NIi ttel 

in der Höhe von 68 Mill.S erhalten, aus denen Zuwen

dungen an die beitragspflichtigen Krankenversicherungs

träger gewährt werden können. 

In der Krankenversich8rung der Bundesangestellten 

wird die Mindestbemessungsgrundlage von 750 Sauf 

1.000 S monatlich erhöht. Aus di_eser Maßnahme ergibt 

sich bei der Krankenversicherungsanstal t der Bundesan-

gestellten eine lVIehreinnahi'Ile an Beiträgen, einschließ

lich des Zuschlages für Zwecke der erweiterten Heil

behandlung, im Ausmaßevon rund 2,4 ~,1i1l.S1 bei der 

Versioherungsanstalt G.er österreichischen Eisenbahnen 

dürften sich die Mehreinnahmen in ungefähr der glei

chen Grössenordnung bewegen. 
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